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Frenkendörfer Fasnacht 2024

Dem Fasnachtskomitee Frenkendorf (FAKO) 
wurde die Durchführung der Frenkendörfer 
Fasnacht mit dem Fasnachtsumzug vom 
Montag, 19. Februar 2024, dem Kinder-Fas-
nachtsumzug vom Mittwoch, 21. Februar 
2024, und dem Cherusball vom 23./.24. Fe-
bruar 2024 bewilligt.

Am Fasnachtsmontag, 19. Februar 2024, 
müssen Sie mit weiträumigen Verkehrsbe-
hinderungen rechnen. Durch das Holzchalet 
auf dem Dorfplatz bleibt zudem der Dorf-
platz ab Freitag 16. bis Montag 26. Februar 
gesperrt. Beachten Sie dazu die Informatio-
nen des Gemeinderates auf Seite 3 und des 
Fasnachtskomitees ab Seite 16.

Beschaffung Kleinbagger  
für den Werkhof
Der Werkhof führt laufend kleinere und grös-
sere Tiefbauarbeiten oder Arbeiten an Natur-
schutzobjekten aus und mietete dafür auch 
regelmässig einen Kleinbagger ein. Die jähr-
lichen Mietkosten sind in den letzten Jahren 
auf ein Niveau gestiegen, welches die An-
schaffung eines Kleinbaggers rechtfertigt. 
Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sit-
zung der Beschaffung eines Kleinbaggers 
zugestimmt.

Standaktion auf dem Dorfplatz
Der SP Frenkendorf / Füllinsdorf wird bewil-
ligt, am Samstag, 3. Februar 2024, von 9.30 
bis 12.30 Uhr, eine Info-Veranstaltung (Stand-
aktion) auf dem Dorfplatz durchzuführen. Die 
Standaktion wird im Hinblick auf die bevor-
stehenden Gemeinderats- und Gemeinde-
kommissionswahlen 2024 abgehalten.

mailto:anzeiger%40frenkendorf.ch?subject=
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Papier- und Kartonsammlung 
Montag, 5. Februar 2024

Bitte stellen Sie Altpapier und Kar-
ton am Abfuhrtag vor 07.00 Uhr 
am Strassenrand bereit. Pa pier 
und Karton werden gleich zeitig ge-
sammelt und können gemischt am 
Strassenrand bereit gestellt wer-
den. Grosse Karton stücke können 
lose aufgeschich tet, Kleinkarton in Schach-
teln gefüllt und Papier mit Schnur gebündelt 
werden (keine Kunststoff- oder Klebebän-
der). Alternativ können deutlich beschriftete 
Mehrweg gebinde oder Container (blau) mit 
Papier und Karton gemischt bereitgestellt 
werden. 
Papier und Karton dürfen nicht in Papier-
tragtaschen oder Plastiksäcken bereitge-
stellt werden. Reste von Klebebändern und 
Styroporverpackungen müssen entfernt 
werden. 
Plastifizierter Karton wie Getränkekartons 
und Tiefkühlpackungen sowie plastikbe-
schichtetes Papier gehören in den Hauskeh-
richt. Achten Sie bei Verpackungen auf die 
aufgedruckten Hinweise oder das Vor han-
densein eines Papier-/Karton-Recycling logos. 

Zivilstandsamtliche Meldungen

Todesfälle
21.12.2023
Stojkovic geb. Gasser Anjes Sarina,  
geb. 1988.
06.01.2024
Jaeggi Franz Xaver, geb. 1939.
07.01.2024
Loosli Josef Anton, geb. 1938.
09.01.2024
Thommen geb. Beretta Regina Margrit,  
geb. 1947.
17.01.2024
Herzog Theodor Karl, geb. 1935.
18.01.2024
Schwarz geb. Martin Katharina, geb. 1940.
20.01.2024
Seiwert Ute Birgit, geb. 1939.

Gemeinde Frenkendorf
Planauflage Quartierplanung  
«Parkstrasse Ost»
Die Einwohnergemeindeversammlung Fren-
kendorf hat am 5. Dezember 2023 die Quartier-
planung «Parkstrasse Ost» beschlossen. Das 
öffentliche Mitwirkungsverfahren wurde vor-
gängig ordnungsgemäss durchgeführt. Erläu-
terungen zur Quartierplanung sind dem Pla-
nungsbericht zu entnehmen. 
Gestützt auf § 31 des kantonalen Raumpla-
nungs- und Baugesetzes (RBG) wird für die 
Quartierplanung «Parkstrasse Ost» die 30-tä-
gige Planauflage durchgeführt.
Die Unterlagen der Quartierplanung liegen vom 
12. Januar bis 12. Februar 2024 auf der Bauver-
waltung Frenkendorf (Bächliackerstrasse 2) im 
Rahmen der Planauflage zur Einsichtnahme auf 
und können zu den ordentlichen Schalterstun-
den eingesehen werden:

Montag 08.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag bis Freitag  08.00 – 12.00 Uhr

Alle Unterlagen zur Quartierplanung können 
Sie auch online unter www.frenkendorf.ch/
qp-parkstrasse-ost einsehen.

Einsprachen zur beschlossenen Quartierpla-
nung «Parkstrasse Ost» (Plan und Reglement) 
sind innert der öffentlichen Auflagefrist schrift-
lich und begründet dem Gemeinderat Fren-
kendorf, Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenken-
dorf einzureichen.

 Der Gemeinderat Frenkendorf in
s

Erscheinungsdatum Anzeiger Nr. 5

Aufgrund der Osterfeiertage wird die Her-
ausgabe für Anzeiger Nr. 5 um eine Woche 
auf den 12. April 2024 (statt 5. April 2024) 
verschoben. Der Redaktionsschluss ist am 
Montag, 8. April 2024, 11.30 Uhr.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

http://www.frenkendorf.ch/qp-parkstrasse-ost
http://www.frenkendorf.ch/qp-parkstrasse-ost
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Sirenentest am 7. Februar 2024

Am Mittwoch, 7. Februar 2024, findet der jähr-
liche schweizweite Sirenentest statt. Dabei 
wird die Funktionsbereitschaft der Sirenen 
für den «Allgemeinen Alarm» und für den 
«Wasseralarm» getestet. Im Kanton Basel-
Landschaft werden total 150 Sirenen getes-
tet. Parallel dazu macht die Informationsplatt-
form ALERTSWISS auf die Alarmauslösung 
aufmerksam. Es sind keine Verhaltens- und 
Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Um 13.30 Uhr wird in der ganzen Schweiz das 
Zeichen «Allgemeiner Alarm», ein regelmäs-
sig auf- und absteigender Heulton von einer 
Minute Dauer, ausgelöst. Nach einer Pause 
von drei bis fünf Minuten erfolgt eine Wieder-
holung des Alarms. Zeitgleich wird zusätzlich 
zum Sirenenalarm eine Alarmmeldung über 
die Informationsplattform ALERTSWISS ver-
breitet. Angaben zur Plattform finden Sie auf 
der Internetseite http://www.alert.swiss/ 
Die ALERTSWISS-App kann kostenlos im 
Apple Store und bei Google Play herunterge-
laden werden. 
Wenn das Zeichen «Allgemeiner Alarm» aus-
serhalb der angekündigten Sirenenkontrolle 
ertönt, bedeutet dies, dass eine Gefährdung 
der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist 

Adrian Baumgartner 
Leiter Kommunikation/Direktionssprecher 
Rathausstrasse 2 
4410 Liestal 
T 061 552 66 15 / M 079 276 50 44 
adrian.baumgartner@bl.ch 
www.bl.ch/sid 

Medienmitteilung, 23. Januar 2019  

Medienmitteilung 
 
Liestal, 23. Januar 2019 
 
 
Sirenentest am 06. Februar 2019 
 
Am Mittwoch, 6. Februar 2019, findet der jährliche schweizweite Sirenentest statt. Dabei 
wird die Funktionsbereitschaft der Sirenen für den "Allgemeinen Alarm" und für den 
"Wasseralarm" getestet. Im Kanton Basel-Landschaft werden total 151 Sirenen getestet. 
Gehörlose Bewohner werden im Kanton Basel-Landschaft via SMS auf die Alarmauslösung 
aufmerksam gemacht. Es sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen. 
 

Um 13.30 Uhr wird in der ganzen Schweiz das Zeichen "Allgemeiner Alarm", ein regelmässig auf- 
und absteigender Heulton von einer Minute Dauer, ausgelöst. Nach einer Pause von drei bis fünf 
Minuten erfolgt eine Wiederholung des Alarms. Zeitgleich werden gehörlose Bewohner des 
Kantons mit einer SMS über den Sirenenalarm informiert, dafür musste im Vorfeld einmalig die 
Telefonnummer des Empfängers angegeben werden.  

In diesem Jahr wird zusätzlich zum Sirenenalarm, erstmals eine Alarmmeldung über die 
Informationsplattform ALERTSWISS verbreitet. Angaben zur Plattform finden Sie auf der 
Internetseite http://www.alert.swiss/  

Die ALERTSWISS-App kann kostenlos im Apple Store und bei Google Play heruntergeladen 
werden.  

Wenn das Zeichen "Allgemeiner Alarm" ausserhalb der angekündigten Sirenenkontrolle ertönt, 
bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist die 
Bevölkerung aufgefordert Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die 
Nachbarn zu informieren. 

 
Im Notfall Alarmauslösung von Hand 
Bei einem Ausfall der Sirenenfernsteuerung wird im Ernstfall die Feuerwehr aufgeboten. Diese 
aktiviert dann die Sirenen von Hand direkt vor Ort. Eine Überprüfung dieser Handauslösung wird 
vom Kanton jedes dritte Jahr angeordnet. In diesem Jahr ist es den Gemeinden freigestellt ob sie 
die Sirenenauslösung von Hand zusätzlich durchführen, darum ertönt in einigen Gemeinden um 
13:45 Uhr erneut der „Allgemeine Alarm“ sowie nach drei bis fünf Minuten eine Wiederholung. 

 
Kein Wasseralarm-Test im Kanton Basel-Landschaft 
In gefährdeten Gebieten, unterhalb von grossen Stauanlagen, erfolgt der Wasseralarm-Test 
zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr. Dabei ertönen zwölf tiefe Dauertöne von je 20 Sekunden in 
Abständen von je 10 Sekunden. Im Kanton Basel-Landschaft gibt es keine Stauanlagen welche 
mit Sirenen für den Wasseralarm ausgerüstet sind. 

Weitere Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie im Internet unter www.sirenentest.ch 
 
Für Rückfragen:  
Martin Halbeisen, Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Sicherheitsdirektion (SID),  
061 552 71 21.
 

Der Fasnachtsmittwoch, 21. Februar, gehört 
dann den Kindern. Im Dorf wird in der Zeit von 
14.00 Uhr bis ca. 15.30 Uhr zum wiederholten 
Mal ein Kinder-Fasnachtsumzug die Runde 
machen. Die Kinder erhalten so die Möglich-
keit zum aktiven Mitgestalten der Fasnacht. 
Die Hauptstrasse, Teile der Schauenburger-
strasse sowie die Kirchgasse müssen in dieser 
Zeit gesperrt werden. Die restlichen Strassen 
sind über Umleitungen erreichbar. Die Busli-
nie 78 fährt planmässig und hat keine Ein-
schränkungen. 
Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilneh-
mer sowie die Fahrgäste der Buslinie 78 wer-
den um grosszügiges Verständnis für das 
fasnächtliche Treiben in Frenkendorf gebeten 
und gleichzeitig dringend ersucht, die Anord-
nungen des Verkehrsdienstes zu befolgen.

Vielen Dank! Der Gemeinderat

Der obere Dorf-Teil ist jederzeit via Liestal 
(Rösern) über die Schauenburgerstrasse er-
reichbar.
Die Buslinie 78 fährt zwischen 12.00 Uhr bis 
Betriebsende nur noch bis, bzw. ab Haltestelle 
Mühlacker bzw. Bächliacker. Das Dorf und die 
Egg werden erst ab Dienstagmorgen wieder 
bedient.

Verkehrsbeschränkungen  
während der Fasnacht 2024

Am Fasnachtsmontag, 19. Februar 2024, er-
wartet Sie in Frenkendorf, ab Mittag bis in die 
Abendstunden, fröhliches, fasnächtliches 
Treiben gekrönt mit dem traditionellen Umzug 
am Nachmittag und dem Guggenkonzert am 
Abend auf dem Dorfplatz. Dabei müssen Sie 
mit massiven weiträumigen Verkehrsbehin-
derungen rechnen. 
Auf der Liestalerstrasse und dem Hofmattweg 
stellen sich ab 11.00 Uhr bis ca. 13.45 Uhr die 
teilnehmenden Cliquen und Wagen auf. Um 
14.00 Uhr beginnt der Umzug und dauert bis 
etwa 17.00 Uhr. Anschliessend findet das Gug-
genkonzert auf dem Dorfplatz statt.

Vor, während und nach dem Umzug sind der 
Dorfkern, die Liestalerstrasse, Baslerstrasse, 
Hauptstrasse, Hülftenstrasse, Hofmattweg, 
die Prattlerstrasse, der Schmittenplatz, Teile 
der Schauenburgerstrasse, die Mittelgasse, 
Kirchgasse, Hohle Gasse die Rüttigasse so-
wie das Gebiet Egg mit Fahrzeugen nicht zu 
erreichen!

Die Baslerstrasse sowie Teile der Hauptstrasse 
(Dorfkern) und die Mittelgasse bleiben bis am 
Dienstagmorgen, 20. Februar 2024, ca. 04.00 
Uhr, gesperrt!

Der Dorfplatz wird zugunsten der Fasnacht 
ab Freitag, 16. Februar, 7.00 Uhr bis und mit 
Montag, 26. Februar, gesperrt!

Je nach Situation können nach dem Umzug, 
ab ca. 19.00 Uhr (+/-) einige Strassen bzw. 
Strassenabschnitte für den Individualver-
kehr frühzeitig geöffnet, bzw. freigegeben 
werden. Dies betrifft insbesondere folgende 
Strassen:
Liestalerstrasse für die Zufahrt bis zum Ab-
zweiger Rüttigasse, Rüttigasse, Schauen-
burgerstrasse, Prattlerstrasse, Hülftenstrasse, 
Hofmattweg und das Gebiet Egg.

http://www.alert.swiss/
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die Bevölkerung aufgefordert Radio zu hören, 
die Anweisungen der Behörden zu befolgen 
und die Nachbarn zu informieren.

Im Notfall Alarmauslösung von Hand
Bei einem Ausfall der Sirenenfernsteuerung 
wird im Ernstfall die Feuerwehr aufgeboten, 
diese aktiviert dann die Sirenen von Hand di-
rekt vor Ort. Eine Überprüfung dieser Hand-
auslösung wird vom Kanton jedes dritte Jahr 
angeordnet und wurde im letztjährigen Sire-
nentest durchgeführt. 
Um 13.45 Uhr erfolgt eine Zweitauslösung der 
Sirenen über eine separate Auslösestation, 
welche dem Kanton als Redundanz dient. So-
mit wird um diese Zeit in sämtlichen Gemein-
den des Kantons erneut der «Allgemeine 
Alarm» sowie nach drei bis fünf Minuten eine 
Wiederholung ertönen.

Kein Wasseralarm-Test  
im Kanton Basel-Landschaft
In gefährdeten Gebieten, unterhalb von gros-
sen Stauanlagen, erfolgt der Wasseralarm-
Test zwischen 14.15 Uhr und 15.00 Uhr. Dabei 
ertönen zwölf tiefe Dauertöne von je 20 Sekun-
den in Abständen von je 10 Sekunden. Im 
Kanton Basel-Landschaft gibt es keine Stau-
anlagen, welche mit Sirenen für den Wasser-
alarm ausgerüstet sind.
Weitere Hinweise und Verhaltensregeln fin-
den Sie im Internet unter www.sirenentest.ch

Für Rückfragen: 
Bruno Kaufmann, Amt für Militär und  
Bevölkerungsschutz, Sicherheitsdirektion (SID),
061 552 71 15.

Eidgenössische Volksabstimmung  
vom 3. März 2024
Am Wochenende des 3. März 2024 können Sie 
Ihre Meinung zu nachfolgenden eidgenössi-
schen und kantonalen Vorlagen Ausdruck ge-
ben:

A. Eidgenössische Vorlagen
1.  Volksinitiative vom 28. Mai 2021 «Für ein 

besseres Leben im Alter (Initiative für eine 
13. AHV-Rente)» (BBl 2023 781);

2.  Volksinitiative vom 16. Juli 2021 «Für eine 
sichere und nachhaltige Altersvorsorge 
(Renteninitiative)» (BBl 2023 1520).

B. Kantonale Vorlagen
Am 3. März 2024 finden mangels Vorlagen 
keine kantonalen Abstimmungen statt.

Stimmrechtsausweis, Erläuterungen, 
Stimm- und Wahlzettel
Die Stimmrechtsausweise, die Abstimmungs-
erläuterungen und die Stimmzettel werden 
Sie in den nächsten Tagen per Post erhalten. 
Sollten Sie versehentlich nicht oder unvoll-
ständig bedient worden sein, wenden Sie sich 
bitte bis Dienstag, 27. Februar 2024, 16.30 Uhr, 
an die Einwohnerdienste im Gemeindezent-
rum Bächliacker Frenkendorf. Im Stimm- und 
Wahllokal erhalten Sie keine Unterlagen.

Stimmabgabe
Die Urnen im Stimm- und Wahllokal Bürger- 
und Kulturhaus, Hauptstrasse 2, sind offen am

 Samstag, von 19.00 bis 20.00 Uhr
 Sonntag, von 10.00 bis 12.00 Uhr

Sie können Ihr Stimm- und Wahlrecht auch 
brieflich ausüben. Das von keiner Bewilligung 
abhängige Verfahren ist auf der Rückseite des 
Stimmrechtsausweises erklärt. Wenn Sie 
brieflich stimmen, dann muss Ihr Stimm-
rechtsausweis mit den Stimm- und Wahlzet-
teln bis spätestens Samstag, 2. März 2024, 
17.00 Uhr, im Briefkasten des Gemeindezent-
rums Bächliacker Frenkendorf oder im Post-
fach der Gemeinde liegen.

Beschwerden
Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des 
Stimmrechts oder wegen Unregelmässigkei-
ten bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Abstimmungen oder Wahlen sind innert 
drei Tagen seit Entdeckung des Beschwerde-
grundes, spätestens jedoch am dritten Tag 
nach der Veröffentlichung der Ergebnisse im 
kantonalen Amtsblatt, dem Regierungsrat ein-
zureichen. In der Beschwerde ist glaubhaft zu 
machen, dass die Unregelmässigkeiten nach 
Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis 
wesentlich zu beeinflussen.

Wir laden Sie ein, von Ihrem Stimm- und 
Wahlrecht Gebrauch zu machen!

Das Stimm- und Wahllokal erreichen Sie am 
gewohnten Platz im Bürger- und Kulturhaus 
an der Hauptstrasse 2.

Nächste Abstimmungstermine 2024

9. Juni 
22. September
24. November

http://www.sirenentest.ch
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Steuererklärungen 2023

Der Versand der Steuererklärungen 2023 hat 
Ende Januar 2024 begonnen. Steuerpflichtige 
Personen, die bis Ende Februar 2024 kein 
Steuerformular erhalten haben, sind verpflich-
tet, umgehend bei der Steuerverwaltung des 
Kantons Basel-Landschaft in Liestal ein sol-
ches zu verlangen.
Abgabetermin für die ausgefüllte Steuererklä-
rung ist der 31. März 2024. Allen Steuerpflich-
tigen wird automatisch eine stillschweigende 
Frist von 2 Monaten über die auf der Steuer-
erklärung aufgedruckten Ersteinreichungsfrist 
hinaus gewährt. Eine darüber hinausgehende 
Frist kann einfach und bequem auf der Inter-
netseite www.steuern.bl.ch/Fristerstreckung 
elektronisch beantragt werden.
Aus zeitlichen Gründen ist es den Mitarbeiten-
den des Gemeindesteueramtes nicht möglich, 
Steuererklärungen auszufüllen. Für ältere Per-
sonen ab 60 Jahren bietet die Pro Senectute 
Baselland einen Steuererklärungsdienst an.

Tipps und Hinweise zur Steuererklärung
Scannen Sie die gleichen Belege ein, die Sie 
auch benötigen, um die Steuererklärung kor-
rekt ausfüllen zu können. Zum Beispiel: 
–  Zins- und Saldonachweise Ihrer Bank/Post
–  Nachweise für Vermögensverwaltungskos-

ten
–  Dividendenabrechnungen
–  Lohnausweis / Rentenbescheinigung / Tag-

geldabrechnungen der ALV etc.
–  Bei vermieteten Liegenschaften: Mietver-

träge / Mieterspiegel
–  Nachweis für erhaltene oder bezahlte Unter-

haltsbeiträge
–  Leistungsabrechnungen der Krankenkasse 

(Achtung: massgebend ist das Datum der 
Leistungsabrechnung und nicht das Behand-
lungsdatum). Nicht versicherte Kosten müs-
sen unaufgefordert nachgewiesen werden, 
da ansonsten der Abzug nicht gewährt wer-
den kann.

Liegenschaftsunterhalt
Für Steuerpflichtige, die den Abzug der effek-
tiven Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungs-
kosten für ihre Liegenschaft geltend  machen 
wollen, ist auf der Website der Kan tonalen 
Steuerverwaltung das «Merkblatt zu Liegen-
schaftsunterhalt, Energiesparmassnahmen, 
Umwelt- und Lärmschutzmassnahmen, Denk-
malpflege» hinterlegt, das als Informations-
grundlage und Ergänzung der Wegleitung zur 
Steuererklärung gedacht ist. Das Merkblatt ist 
zu finden unter www.steuern.bl.ch.

Aus den Unterlagen muss ersichtlich sein, 
was genau an der Liegenschaft verändert 
wurde. Bei grösseren Umbauten oder Kom-
plettsanierungen und vor allem bei Garten-
umgestaltungen sind Fotos sehr hilfreich (vor-
her/nachher).
Bitte senden Sie uns nur Kopien der Original-
rechnungen ein. Es werden keine Rechnun-
gen unaufgefordert retourniert. Beachten Sie 
auch, dass nur Rechnungen, die im Jahr 2023 
ausgestellt wurden, berücksichtigt werden 
können.

Abzug für selbstgetragene  
Krankheitskosten
Die selbstgetragenen Krankheitskosten kön-
nen in Abzug gebracht werden. Abzugsbe-
rechtigt sind Aufwendungen für ärztlich ver-
ordnete medizinische Behandlungen oder 
ärztlich verschriebene Medikamente, Zahn-
arztkosten und Kosten für Brillen / Kontaktlin-
sen abzüglich der Leistungen der Versicherun-
gen, Krankenkassen etc. Verlangen Sie bei 
Ihrer Krankenkasse eine Jahresabrechnung. 
Sie erleichtern damit sich und uns die Arbeit.
Für das Steuerjahr 2023 können nur diejeni-
gen Rechnungen, welche im Jahr 2023 aus-
gestellt wurden, in Abzug gebracht werden. 
Massgebend ist das Rechnungsdatum, wenn 
keine Abrechnung mit der Krankenkasse er-
folgte, ansonsten das Datum der Leistungsab-
rechnung der Krankenkasse, nicht das Be-
handlungsdatum.
Weist die Jahresabrechnung der Kranken-
kasse nicht versicherte Kosten aus, so müs-
sen diese mit der entsprechenden Leistungs-
abrechnung belegt werden, da ansonsten der 
Abzug nicht gewährt werden kann. 
Sollten die Arztrechnungen unter die Jahres-
franchise fallen, legen Sie bitte die Arztrech-
nungen bei und geben Sie uns die Höhe der 
Jahresfranchise bekannt.

ins

ENDLICH WIEDER
GUT HÖREN!
Ihr Akustiker in Frenkendorf

Leistungen
  Umfangreicher Hörtest 

Individuelle kompetente Beratung 
Versorgungs – Empfehlung 
Nachjustierung 
Gehörschutz

Schulstrasse 21 | 4402 Frenkendorf
info@hoerakustik-sonnenberg.ch

Telefon +41 (0)61 9812424
www.hoerakustik-sonnenberg.ch

http://www.steuern.bl.ch/Fristerstreckung 
http://www.steuern.bl.ch
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Gemeindesteuer-Vorausrechnungen 2024
Der Versand der provisorischen Gemeinde-
steuerrechnungen für das Jahr 2024 erfolgt im 
Februar 2024.

Informationen zur Vorausrechnung 2024
Die Steuern für das laufende Jahr 2024 wer-
den vorerst nur provisorisch in Rechnung 
(Vor ausrechnung) gestellt. Die Veranlagung 
kann erst vorgenommen werden, wenn Sie im 
Jahr 2025 die Steuererklärung 2024 einrei-
chen.
Die Vorausrechnungen sind aufgrund der  
letzten verfügbaren Steuerzahlen erstellt  
worden. In den meisten Fällen basiert die 
 Vorausrechung auf den Zahlen der definiti- 
ven Veranlagung 2022. Aus diesem Grund 
können die tatsächlich geschuldeten Steu- 
ern gegenüber der Vor ausrechnung abwei-
chen.

Zahlungsfrist
Allgemeiner Fälligkeitstermin für die Gemein-
desteuern 2024 ist der 30. September 2024. 
Auf Steuerzahlungen vor diesem Datum wer-
den Ihnen attraktive 1 Prozent im Jahr als Ver-
gütungszins gutgeschrieben. 
Der Verzugszins für das Jahr 2024 beträgt un-
verändert 5 %. Ein Verzugszins wird jedoch nur 
erhoben, wenn vorgängig eine Rechnung in der 
entsprechenden Höhe gestellt wurde. Dies ent-
spricht der Verzugszinsregelung des Kantons, 
die per 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist.
Eventuelle Guthaben aus provisorischen 
Rechnungen der Vorjahre wurden bei der pro-
visorischen Rechnung 2024 nicht berücksich-
tigt. Diese werden erst mit der def initiven 
Steuerveranlagung valutagerecht verrechnet.

Auskunft
erteilt das Steuerbüro im Gemeindezentrum 
unter Telefon 061 906 10 20.

Bitte abtrennen

Talon für Bestellung Einzahlungsscheine Teilzahlungen Gemeindesteuern 2024

Name:

Vorname:

Pers.-ID oder Register-Nr.:

Anzahl Einzahlungsscheine:

Einsenden an: Gemeindezentrum Frenkendorf, Abt. Steuern,
  Bächliackerstrasse 2, Postfach, 4402 Frenkendorf

�

ins

Rubrik 1–6-spaltig

Güterstrasse 10 | 4402 Frenkendorf | Fon 061 901 26 26 
 www.elektro-naegelin.ch   

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur Ausführung sämtliche 
Elektroinstallationen in Neu- und Umbauten sowie Service und Unterhalt.

Rubrik 1–6-spaltig

Güterstrasse 10 | 4402 Frenkendorf | Fon 061 901 26 26 
 www.elektro-naegelin.ch   

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur Ausführung sämtliche 
Elektroinstallationen in Neu- und Umbauten sowie Service und Unterhalt.

Rubrik 1–6-spaltig

Güterstrasse 10 | 4402 Frenkendorf | Fon 061 901 26 26 
 www.elektro-naegelin.ch   

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur Ausführung sämtliche 
Elektroinstallationen in Neu- und Umbauten sowie Service und Unterhalt.

Rubrik 1–6-spaltig

Güterstrasse 10 | 4402 Frenkendorf | Fon 061 901 26 26 
 www.elektro-naegelin.ch   

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur Ausführung sämtliche 
Elektroinstallationen in Neu- und Umbauten sowie Service und Unterhalt.

Burkhalter Sanitär-Anlagen
Haldenrainstrasse 12 · 4402 Frenkendorf
Telefon 061 901 68 88 
Natel 079 215 72 82
Telefax 061 901 68 10

allg. Reparaturen · Boilerentkalkung 
Servicearbeiten · Neu- und Umbauten 
Ablaufreinigung ·  Schwimmbad

ins
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Ausbildungsbeiträge (Stipendien 
und Ausbildungsdarlehen)

Der Kanton Basel-Landschaft gewährt nach 
dem Grundsatz der Subsidiarität (d. h. die Kos-
ten können weder durch Angehörige noch auf 
andere Weise aufgebracht werden) Ausbil-
dungsbeiträge an folgende Ausbildungsrich-
tungen nach abgeschlossener obligatorischer 
Schulzeit und unter der Voraussetzung der 
Anerkennung der Ausbildungsstätte:

– Berufslehren;
– Fachhochschulen;
– Fachschulen;
– Höhere Fachschulen;
– Maturitätsschulen;
– Schulen für Allgemeinbildung;
– Universitäten;
– Vollzeitberufsschulen.

Folgende Kategorien von Personen können 
sich um Ausbildungsbeiträge bewerben, so-
fern sie im Kanton Basel-Landschaft ihren 
stipendienrechtlichen Wohnsitz haben:
–  Personen mit Schweizer Bürgerrecht ein-

schliesslich Auslandschweizer und Ausland-
schweizerinnen mit Baselbieter Bürgerrecht;

–  Personen ohne Schweizer Bürgerrecht mit 
einer kantonalen Niederlassungsbewilligung 
(Ausweis C) oder einer Aufenthaltsbewilli-
gung (Ausweis B) mit seit fünf Jahren lega-
lem Status in der Schweiz.

Besondere Bestimmungen gelten für aner-
kannte Flüchtlinge und Personen mit EU-/ 
EFTA-Bürgerrecht (für Details verweisen wir Sie 
auf unsere Webseite stipendien.bl.ch oder un-
sere Telefonnummer 061 552 79 99).

Bewerbung / Formulare
Gesuche um Ausrichtung von Ausbildungs-
beiträgen sind auf einem besonderen Formu-
lar, das bei der Abteilung Ausbildungsbei-
träge, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal (Telefon: 
061 552 79 99), bezogen werden kann, vollstän-
dig ausgefüllt innerhalb der vorgeschriebe-
nen Frist (s. «Eingabefristen») der Steuerbe-
hörde bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern 
des Bewerbers oder der Bewerberin einzurei-
chen. Von dieser wird sie nach Kontrolle der 
Angaben auf der ersten Seite und Eintrag der 
elterlichen Steuerfaktoren auf der letzten Seite 
direkt an die erwähnte Adresse weitergeleitet.
Im Jahr 2024 wird voraussichtlich neu die 
Möglichkeit der elektronischen Gesuchsein-
reichung geschaffen. Näheres wird zu gege-
bener Zeit mitgeteilt werden.

Beilagen
Wer sich zum ersten Mal um Ausbildungsbei-
träge bewirbt, hat dem Anmeldeformular das 
Zeugnis der zuletzt besuchten Schule oder das 
zuletzt erworbene Abschlusszertifikat oder -di-
plom beizulegen. Besteht ein Lehr- oder Aus-
bildungsvertrag, so ist davon ebenfalls eine 
Kopie mit einzureichen. Zwingend ist auf dem 
Anmeldeformular die Sozialversicherungs-
nummer anzugeben.
Sind die Eltern der sich bewerbenden Person 
gerichtlich getrennt oder geschieden, so muss 
ein Auszug aus dem entsprechenden Urteil 
mit Angaben über eine allfällige Kindszuspre-
chung sowie über die gerichtlich bestätigten 
Kindsalimente beigelegt werden.
Personen ohne Schweizer Bürgerrecht müs-
sen eine Kopie der Niederlassungsbewilli-
gung beziehungsweise der Aufenthaltsbewil-
ligung beifügen, anerkannte Flüchtlinge eine 
Kopie des sie betreffenden Asylentscheids mit 
Angaben über die Kantonszuweisung.
Bezieht sich das Erstgesuch auf eine Zweitaus-
bildung, also eine Ausbildung in einer ande-
ren als der angestammten Berufsrichtung, so 
ist dies zudem der Kommission für Ausbil-
dungsbeiträge gegenüber schriftlich und be-
legt zu begründen.

Eingabefristen
Gestützt auf § 16 Absatz 2 des Gesetzes über 
Ausbildungsbeiträge werden für die Einrei-
chung der Gesuche folgende Termine festge-
legt, wobei der Zeitpunkt der Einreichung bei 
der Wohnsitzgemeinde der Eltern massgeb-
lich ist:

1.  Auf den 29.2.2024 haben Gesuche für das 
Lehrjahr 2023/24 einzureichen:  
Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 
2023 angetreten haben, oder bisherige Be-
werber und Bewerberinnen, die in einem 
Vorjahr ihre Lehre begonnen haben.

2.  Auf den 30.4.2024 haben Gesuche einzurei-
chen:  
Schüler, Schülerinnen und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten Januar, 
Februar, März oder April 2024 beginnen, 
oder bisherige Bewerber und Bewerberin-
nen, die in einem Vorjahr in diesen Monaten 
mit ihrer Ausbildung begonnen haben.

3.  Auf den 31.8.2024 haben Gesuche einzurei-
chen:  
Schüler, Schülerinnen und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten Mai, Juni, 
Juli oder August 2024 beginnen, oder bis-

https://stipendien.bl.ch
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herige Bewerber und Bewerberinnen, die in 
einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer 
Ausbildung begonnen haben.

4.   Auf den 31.10.2024 haben Gesuche einzu-
reichen:  
Schüler, Schülerinnen und Studierende, 
die ihre Ausbildung in den Monaten Sep-
tember, Oktober, November oder Dezem-
ber 2024 beginnen, oder bisherige Bewer-
ber und Bewerberinnen, die in einem Vor-
jahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbil-
dung begonnen haben.

5.   Auf den 28.02.2025 haben Gesuche für das 
Lehrjahr 2024/25 einzureichen:  
Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 
2024 antreten werden.

Bei den angegebenen Daten handelt es sich 
um Endtermine für die Abgabe des Formulars 
bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern bezie-
hungsweise des massgeblichen Elternteils; 
wir empfehlen dringend eine frühzeitige Ein-
reichung, da auf verspätete Anmeldungen 
nicht eingetreten werden kann.

Bisherige Bezüger und Bezügerinnen 
von Ausbildungsbeiträgen
Da die Prüfung der Stipendienberechnung pro 
Ausbildungsjahr vorgenommen wird, müs-
sen auch Personen, die im Vorjahr einen Aus-
bildungsbeitrag zugesprochen erhalten ha-
ben, ein Erneuerungsgesuch stellen; es be-
steht kein Automatismus.

Auskünfte und weitere Informationen
Für Informationen wenden Sie sich bitte an die 
Abteilung Ausbildungsbeiträge (Telefonnum-
mer: 061 552 79 99), Rosenstrasse 25, 4410 
Liestal. Weitere aktuelle Hinweise zu Ausbil-
dungsbeiträgen des Kantons Basel-Land-
schaft finden Sie im Internet unter: stipendien.
bl.ch, die Mailadresse lautet: stipendien@
bl.ch.

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen
Ausbildungsbeiträge

Neues Mietzinsreglement per 1.1.2024
Per 1. Januar 2024 gelten im Kanton Basel-Land-
schaft das totalrevidierte Mietzinsbeitrags gesetz 
und die Verordnung zum Mietzinsbeitragsge-
setz. Mit der Neuregelung dieses Bereichs gelten 
im ganzen Kanton Mindest standards. Im Kanton 
wohnhafte Familien und Alleinerziehende haben 
dadurch ab 2024 ein Anrecht auf Minimalbei-
träge, sofern sie die Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllen. Die Gemeinden regeln die Einzelheiten 
in einem Gemeindereglement und sind für den 
Vollzug von Gesetz und Verordnung zuständig. 
Dieses «Reglement über die Ausrichtung von 
Mietzinsbeiträgen» sowie die entsprechende 
Verordnung wurden an der Einwohnergemein-
deversammlung vom 5. Dezember 2023 be-
schlossen und treten per 1. Januar 2024 in Kraft.

Was sind Mietzinsbeiträge?
Mietzinsbeiträge reduzieren die finanzielle Be-
lastung von Familien und Alleinerziehenden 
in bescheidenen finanziellen Verhältnissen. 
Durch die Beiträge sollen die jährlichen Miet-
kosten für diese Familien und Alleinerziehen-
den bezahlbar sein. Mietzinsbeiträge sind 
nicht Teil der Sozialhilfe, sondern sollen einen 
Sozialhilfebezug verhindern.

Welche Bedingungen müssen Sie erfüllen, 
damit Sie Mietzinsbeiträge beantragen  
können?
• Knappe finanzielle Verhältnisse.
•  Mindestens ein Kind (minderjährig oder in 

Erstausbildung) lebt im gleichen Haushalt.
•  Verbringen Kinder im Trennungsfall ihre 

Zeit gleichermassen bei beiden Eltern,  
können beide Elternteile Mietzinsbeiträge 
beantragen.

•  CH-Bürger/-innen und Ausländer/-innen  
mit einem Ausweis C, B, F oder S.

•  Seit mindestens 2 Jahren im Kanton  
Basel-Landschaft wohnhaft.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie Mietzinsbei-
träge beantragen möchten?
1.  Laden Sie folgende Dokumente unter 

www.frenkendorf.ch/mietzinsbeitraege  
herunter: 
Merkblatt zum Bezug von Mietzinsbeiträgen 
Gesuch zum Bezug von Mietzinsbeiträgen

2.  Füllen Sie diese vollständig aus, unter-
zeichnen sie und legen die entsprechenden 
Unterlagen und Ausweiskopien dazu.

3.  Senden Sie das gesamte Dossier an: 
Gemeindeverwaltung Frenkendorf,  
Bereich Dienste/Abt. Sozialdienst,  
Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenkendorf 
oder geben es persönlich am Schalter ab.

Für alle Inserate 
im Anzeiger Frenkendorf:
061 976 10 77 oder
fa-inserate@schaubmedien.ch

https://stipendien.bl.ch
https://stipendien.bl.ch
mailto:mailto:stipendien%40bl.ch?subject=
mailto:mailto:stipendien%40bl.ch?subject=
http://www.frenkendorf.ch/mietzinsbeitraege
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News aus Frenkendorf 
direkt auf Ihr Smart-
phone oder Tablet
In zwei Schritten erhalten Sie ab sofort 
News aus Frenkendorf als Push-Nachrich-
ten direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet  
zugestellt!

Und so funktioniert es …

Schritt 1 Die App «Gemeinde News»  
im App Store, bei Google Play oder  
unter www.gemeinde-news.com  
herunterladen. Sie finden die App mit  
dem Suchbegriff «Gemeindenews».

Schritt 2 Gewünschte Gemeinde(n) auswählen, z.B. Frenkendorf 

Fertig!

Sie erhalten die Neuigkeiten der ausgewählten Gemeinde(n).

Gemeinde-News-App – Jetzt herunterladen

Nutzen Sie die Gelegenheit und laden Sie die Gemeinde-News-App auf Ihr Smartphone her unter. 
Wir publizieren wichtige Meldungen jeweils auch auf diesem Weg. So sind Sie mit der Push-
Nachrichten-Funktion immer auf dem neusten Stand.

Wer unterstützt Sie im 
Alltag zu Hause?
Wir helfen in der Hauswirtschaft, liefern 
Mahlzeiten und frisch gewaschene Wäsche.

Spitex Regio Liestal 
www.spitex-regio-liestal.ch 
Telefon 061 926 60 90
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Fahren im Kreisel
So geht’s durch den Kreisverkehr
Kreisel sind eine runde Sache: Kreisverkehr ist sicherer als Verkehr bei einer Kreuzung, flüssiger 
und vermindert Lärm und Abgase. Im Gegenzug müssen alle Verkehrsteilnehmer aufmerksam 
sein, Rücksicht nehmen und wissen, wie sie einen Kreisel richtig befahren.

In den Kreisel einfahren
In der Schweiz werden immer mehr Kreisel gebaut. Kreisel erhöhen die Sicherheit  
auf den Strassen und stehen für grosse Leistungsfähigkeit bei kleinem Platzbedarf.  
Die Gemeindepolizei hat für Sie die wichtigsten Fahrregeln zusammengestellt.

•  Verlangsamen Sie vor dem Kreisel die Geschwindigkeit, verschaffen Sie sich  
einen Überblick.

•  Beim Einfahren in einen Kreisel müssen Sie kein Zeichen geben.
•  Lassen Sie den Fahrzeugen von links den Vortritt.
•  Trifft eine mehrspurige Strasse auf einen einspurigen Kreisel, hat das Fahrzeug auf  

der linken Spur Vortritt.

Einspuren bei mehrspurigen Kreiseln
•  Sie verlassen den Kreisel an der ersten oder zweiten Ausfahrt: Benützen Sie den  

rechten Fahrstreifen.
•  Für alle anderen Ausfahrten bleiben Sie auf dem linken Fahrstreifen.
•  Hat es im Kreisel genau gleich viele Fahrstreifen wie auf der Strasse, die auf den  

Kreisel trifft, fahren Sie auf dem gleichen Fahrstreifen weiter.
•  Velofahrer und ungeübte Verkehrsteilnehmer bleiben eher auf dem rechten Fahrstreifen.

Im Kreisel
•  Sie haben im Kreisel Vortritt, ausser bei Fahrstreifenwechseln.
•  Zeigen Sie allfällige Fahrstreifenwechsel an.
•  Velofahrer dürfen in Kreiseln ohne Fahrstreifen in der Mitte fahren.
•  Achten Sie im Auto oder auf dem Motorrad speziell auf Zweiräder und überholen  

Sie diese nicht.

Den Kreisel verlassen
•  Das Verlassen des Kreisels müssen Sie anzeigen – unmittelbar nach der vorherigen  

Ausfahrt.
•  Im Auto dabei den Kontrollblick über die rechte Schulter – den «Schulterblick» –  

nicht vergessen. So können Sie Velos im toten Winkel erkennen.
•  Schneiden Sie anderen Verkehrsteilnehmern nicht den Weg ab.
•  Achten Sie auf Fussgänger.

 Vielen Dank – der Gemeindepolizist

Die 5 wichtigsten Tipps:
à  Sich einen Überblick verschaffen
à  Fahrzeugen im Kreisel den Vortritt lassen
à  Dran denken: Velos sollen im Kreisel in der Mitte 

der Fahrbahn fahren
à  Verlassen des Kreisels anzeigen
à  Beim Verlassen des Kreisels: Schulterblick und 

auf Fussgänger achten
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Abschnitt Baslerstrasse/Liestalerstrasse /Mühl ackerstrasse / Bächliackerstrasse. Bis zur Fasnacht 
erfolgen Vorbereitungsarbeiten im Bereich der Mühlackerstrasse. Nach den Fasnachtsferien starten 
die eigentlichen Tiefbauarbeiten. Im Abschnitt der Liestalerstrasse wird der Verkehr im Einbahnre-
gime geführt. 

Koordinierte Baumassnahmen für Werkleitungsarbeiten mit Strassensanierung
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Die Bauarbeiten für den Fernwärmenetzausbau der Elektra Baselland (EBL) schreiten voran. Ab 
dem 15. Januar 2024 beginnen die Bauarbeiten in folgenden Abschnitten. Bitte beachten Sie 
die jeweilige Verkehrsführung.
Abschnitt Fasanenstrasse in Richtung Dorf. Zuerst wird der Teilbereich bis zur Lerchenstrasse 
erstellt. Anschliessen wird der Verkehr via Lerchenstrasse/Eggstrasse im Gegenverkehr umge-
leitet.

Koordinierte Baumassnahmen für 
Werkleitungsarbeiten mit Strassensanierung 

   

 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 

Die Bauarbeiten für den Fernwärmenetzausbau der Elektra Baselland (EBL) schreiten voran. Ab dem 15. 
Januar 2024 beginnen die Bauarbeiten in folgenden Abschnitten. Bitte beachten Sie die jeweilige Verkehrs-
führung. 

Abschnitt Fasanenstrasse in Richtung Dorf. Zuerst wird der Teilbereich bis zur Lerchenstrasse erstellt. 
Anschliessen wird der Verkehr via Lerchenstrasse/Eggstrasse im Gegenverkehr umgeleitet. 

 
Abschnitt Baslerstrasse/Liestalerstrasse/Mühlackerstrasse/Bächliackerstrasse. Bis zur Fasnacht er-
folgen Vorbereitungsarbeiten im Bereich der Mühlackerstrasse. Nach den Fasnachtsferien starten die ei-
gentlichen Tiefbauarbeiten. Im Abschnitt der Liestalerstrasse wird der Verkehr im Einbahnregime geführt.  
 

 

 

 

  

 
Abschnitt Konsumweg. Das bestehende Fernwärmenetz wird bis zur Rheinstrasse erweitert. Der Gemein-
derat hat entschieden, gleichzeitig die Wasserleitung zu ersetzen und die Strasse zu erneuern. Im Anschluss 
wird die Strasse umgestaltet und verkehrsberuhigt. Der Strassenabschnitt ist während den Bauarbeiten für 
den Durchgangsverkehr gesperrt. 

 
 

Wir werden laufend im Gemeindeanzeiger über die Bauarbeiten informieren sowie mit Signalisationen und 
Anwohnerinfos die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner über die aktuellen Einschränkungen auf dem 
Laufenden halten. 

Für Fragen steht Ihnen unser Bauverwalter Urs Flückiger unter 061 906 10 51 gerne zur Verfügung. 
Im Namen des Gemeinderates danken wir Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre konstruktive Zusammenar-
beit. 

Koordinierte Baumassnahmen für 
Werkleitungsarbeiten mit Strassensanierung 

   

 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 

Die Bauarbeiten für den Fernwärmenetzausbau der Elektra Baselland (EBL) schreiten voran. Ab dem 15. 
Januar 2024 beginnen die Bauarbeiten in folgenden Abschnitten. Bitte beachten Sie die jeweilige Verkehrs-
führung. 

Abschnitt Fasanenstrasse in Richtung Dorf. Zuerst wird der Teilbereich bis zur Lerchenstrasse erstellt. 
Anschliessen wird der Verkehr via Lerchenstrasse/Eggstrasse im Gegenverkehr umgeleitet. 

 
Abschnitt Baslerstrasse/Liestalerstrasse/Mühlackerstrasse/Bächliackerstrasse. Bis zur Fasnacht er-
folgen Vorbereitungsarbeiten im Bereich der Mühlackerstrasse. Nach den Fasnachtsferien starten die ei-
gentlichen Tiefbauarbeiten. Im Abschnitt der Liestalerstrasse wird der Verkehr im Einbahnregime geführt.  
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Abschnitt Konsumweg. Das bestehende Fernwärmenetz wird bis zur Rheinstrasse erweitert. 
Der Gemeinderat hat entschieden, gleichzeitig die Wasserleitung zu ersetzen und die Strasse 
zu erneuern. Im Anschluss wird die Strasse umgestaltet und verkehrsberuhigt. Der Strassen-
abschnitt ist während den Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt.

 

 

 

  

 
Abschnitt Konsumweg. Das bestehende Fernwärmenetz wird bis zur Rheinstrasse erweitert. Der Gemein-
derat hat entschieden, gleichzeitig die Wasserleitung zu ersetzen und die Strasse zu erneuern. Im Anschluss 
wird die Strasse umgestaltet und verkehrsberuhigt. Der Strassenabschnitt ist während den Bauarbeiten für 
den Durchgangsverkehr gesperrt. 

 
 

Wir werden laufend im Gemeindeanzeiger über die Bauarbeiten informieren sowie mit Signalisationen und 
Anwohnerinfos die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner über die aktuellen Einschränkungen auf dem 
Laufenden halten. 

Für Fragen steht Ihnen unser Bauverwalter Urs Flückiger unter 061 906 10 51 gerne zur Verfügung. 
Im Namen des Gemeinderates danken wir Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre konstruktive Zusammenar-
beit. 

Wir werden laufend im Gemeindeanzeiger über die Bauarbeiten informieren sowie mit Signali-
sationen und Anwohnerinfos die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner über die aktuellen 
Einschränkungen auf dem Laufenden halten.
Für Fragen steht Ihnen unser Bauverwalter Urs Flückiger unter 061 906 10 51 gerne zur Verfügung.

Im Namen des Gemeinderates danken wir Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre konstruktive 
Zusammenarbeit.

Veranstaltungskalender  Februar 2024 Angaben ohne Gewähr

Datum Beginn Anlass Ort Organisator

Sa., 3. Febr. – 
So., 4. Febr. 2024

09.30–17.00 Uhr Gospel-Chor Workshop Ref. Kirche Füllinsdorf, 
Friedhofweg 26

Ref. Kirchgemeinde 
Frenkendorf-Füllinsdorf

Mo., 5. Febr. 2024 Kleine Montagswanderung Treffpunkt: Busbahnhof 
Liestal, Linie 72, Kante F, 
Abfahrt 13.47 Uhr

Ref. Kirchgemeinde 
Frenkendorf-Füllinsdorf

Fr., 9. Febr. 2024 20.00 Uhr HC-Plausch 
(vorfasnächtlicher 
Unterhaltungsabend)

Saalbau Wilden Mann, 
Schulstrasse 1

Halbmondclique Frenkendorf

Sa., 10. Febr. 2024 20.00 Uhr HC-Plausch 
(vorfasnächtlicher 
Unterhaltungsabend)

Saalbau Wilden Mann, 
Schulstrasse 1

Halbmondclique Frenkendorf

Mo., 19. Febr. 2024 14.00 Uhr Fasnachtsumzug mit 
anschliessendem 
Guggenkonzert sowie 
Hüttengaudi im Holzchalet

Dorfplatz + Beizenfasnacht FAKO

Mi., 21. Febr. 2024 14.00 Uhr Nachwuchs-
Fasnachtsumzug

Dorfkern FAKO

Fr., 23. Febr. 2024 19.00 Uhr Cherusball mit diversen 
Bars, Guggen + musika-
lischer Unterhaltung

NEU: Dorfplatz FAKO

Mo., 26. Febr. 2024 20.00–22.00 Uhr Monatsübung Samariterlokal, 
Fasanenstrasse 32

Samariterverein 
Frenkendorf-Füllinsdorf

Die aktuellen Veranstaltungen finden Sie unter www.frenkendorf.ch/veranstaltungen. Ortsansässige Vereine, 
 Firmen und andere Dienstleistungsanbieter erfassen/editieren ihre Veranstaltungen jeweils selbstständig. Alle An-
gaben sind ohne Gewähr. Sollten Sie bei der Erfassung Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat Dienste,  
T elefon 061 906 10 40.

http://www.frenkendorf.ch/veranstaltungen
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Formular abtrennen und bis spätestens Montag, 11.30 Uhr (vor dem Sammeltag), dem Gemeinde-
zentrum Bächliacker, Bächliackerstrasse 2, zustellen oder per E-Mail an bauverwaltung@frenken-
dorf.ch senden. 

Vor-/Nachname:
Adresse:

Tel. (zwingend):
Rechnungs-
adresse (falls 
abweichend):

Kosten des Häckseldienstes: CHF 30.00 pro 4 m3. Die Gebühren werden zweimal pro Jahr in 
Rechnung gestellt. 
Als Häckselmaterial gilt: Baum- und Strauchschnitt, Äste sowie verholzte Gartenpflanzen und 
Stauden; der abgeschnittene Ast bzw. der Hauptast muss mindestens fingerdick sein. Wurzel-
stöcke können nicht gehäckselt werden und müssen abgetrennt werden. Kleineres Material  
wird nicht abgeführt, kann aber über die wöchentliche Grüngutsammlung entsorgt werden. In  
Säcken bereitgestelltes Material wird nicht mitgenommen.
 →   Bitte beachten Sie, dass das gehäckselte Material mitgenommen wird und nicht 

zum Eigengebrauch verwendet werden kann.
Nächster Häckseldienst: Dienstag, 26. März 2024 Ihre Bauverwaltung

Anmeldeformular für Häckseldienst vom Dienstag, 27. Februar 2024

Das Häckselgut muss am Dienstag um 07.00 Uhr bereitgestellt werden  
und darf nicht auf dem öffentlichen Areal deponiert werden. 

Jahresvignette Grünabfuhr Bestellung zustellen an: 
(Bitte ankreuzen ¨) Gemeindezentrum Bächliacker
 Bereich Bau 
 Bächliackerstrasse 2
 4402 Frenkendorf 
 bauverwaltung@frenkendorf.ch 
Für das Jahr 2024 ¨

Ich bestelle eine Jahresvignette für 

¨ 140-Liter-Container / CHF 45.00  Bitte beachten Sie, dass ausschliesslich
¨ 240-Liter-Container / CHF 70.00  Normcontainer in den Grössen 140, 240 und
¨ 770-Liter-Container / CHF 200.00  770 Liter zulässig sind. 

Lieferadresse:

Telefon:

E-Mail:

Rechnungs-
adresse (falls 
abweichend):

Ort / Datum: 

Unterschrift: 

mailto:bauverwaltung%40frenkendorf.ch?subject=
mailto:bauverwaltung%40frenkendorf.ch?subject=
mailto:bauverwaltung%40frenkendorf.ch?subject=
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Wichtige Adressen

   Gemeindeverwaltung
Homepage: www.frenkendorf.ch
gemeindeverwaltung@frenkendorf.ch
anzeiger@frenkendorf.ch

Schalteröffnungszeiten
Montag  08.00 –18.30 Uhr (durchgehend)
Dienstag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr
 (nachmittags geschlossen)
Telefonbedienzeiten
Montag 08.00 –18.30 Uhr (durchgehend)
Dienstag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr und 
 13.30 –16.30 Uhr

Die Schalter des Sozialdienstes sind wie folgt ge öffnet:
Montag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr
Telefonbedienzeiten
Montag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr und
 13.30 –16.30 Uhr
Besprechungstermine ausserhalb der regulären Öff-
nungszeiten sind auf Voranmeldung möglich (Tel. 
061 906 10 10).

Sprechstunde des Gemeindepräsidenten
Die Sprechstunden mit Gemeindepräsident Roger 
Gradl finden montags von 17.00  bis 18.00 Uhr statt.
Gerne können Sie unangemeldet vorbeikommen 
oder direkt per Mail roger.gradl@frenkendorf.ch 
einen Termin (auch an einem anderen Wochentag) 
vereinbaren.

Telefon und Fax
Allgemeine Auskünfte 061 906 10 10
 Fax 061 906 10 19
AHV-Gemeindezweigstelle 061 906 10 10
Bereich Bau 061 906 10 50
 Fax 061 906 10 59 

Fachstelle Umwelt, Energie und Abfall 061 906 10 55

Bestattungsamt 061 906 10 10
Einwohnerdienste 061 906 10 10
einwohnerdienste@frenkendorf.ch Fax 061 906 10 19 
 
Bereich Finanzen 061 906 10 30
 Fax 061 906 10 39 

Gemeindepolizei 061 906 10 13
Objektwesen (Kataster) 061 906 10 43
kataster@frenkendorf.ch
Sekretariat Gemeindeverwalter 061 906 10 42
 Fax 061 906 10 19
 
Sozialdienst 061 906 10 60
 Fax 061 906 10 39
Steuern 061 906 10 20

Feuerwehr Notruf 112
Sektionschef 
(Kreiskommando Liestal) 061 552 72 72

Pilzkontrollstelle
nach telefonischer Vereinbarung:
Frau Catherine Müller, Füllinsdorf 061 901 66 33

076 412 08 11
Herr Christoph Giertz, Frenkendorf 079 687 78 46 

Zivilschutzstelle Altenberg, 
Frenkendorf 061 906 10 46

Zivilstandsamt BL Arlesheim
zuständig für die Einwohner- und 061 552 45 00
Bürgergemeinde Frenkendorf Fax 061 552 45 01

SPITEX Regio Liestal 
Hammerstrasse 49, 4410 Liestal 061 926 60 90
www.spitex-regio-liestal.ch Fax 061 926 60 91
info@spitexrl.ch 

Telefonsprechzeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 11.00 Uhr
und 14.00 bis 16.00 Uhr
übrige Zeit Telefonbeantworter

Spitex à la carte 061 921 07 00

Alters- und Pflegeheime
dahay AG
Eben-Ezer-Weg 50, 4402 Frenkendorf 061 906 19 00
Seniorenzentrum Schönthal
Parkstrasse 9, 4414 Füllinsdorf 061 905 15 00

FAZ Familienzentrum Treffpunkt
Bahnhofstrasse 16 077 405 21 57
www.faz-treffpunkt.ch 
info@faz-treffpunkt.ch

Mittagstisch/Tagesbetreuung 
(Kindergarten/Primarschule)
Leitung 079 750 90 04
betreuung@frenkendorf.ch

Mittagstisch Sekundarschule
Sekretariat Sekundarschule 
info@sekfrenkendorf.ch

Mütter- und Väterberatung
Telefonische Auskunft und Beratung 079 872 62 06
Montag bis Freitag 8.00 bis 10.00 Uhr

SOS-Fahrdienst 079 863 65 49 

Schulsozialdienst
Kindergarten- und Primarschulstufe 079 324 28 81
Sekundarstufe I 079 643 01 11

Musikschule
musikschule@rm-liestal.ch 061 927 91 45
www.rm-liestal.ch

Tagesfamilien
Oberes Baselbiet 
Rathausstrasse 49, 4410 Liestal 061 902 00 40
www.vtob.ch, info@vtob.ch

Robinsonspielplatz 
Hülftenmätteli 
www.frenkendorf.ch/robi 079 860 56 28

Gemeindeverwaltung geschlossen:
– Fasnachtsmontag, 19. Februar 2024, ab 12.00 Uhr
– Fasnachtsmittwoch, 21. Februar 2024, ab 12.00 Uhr
Keine Sprechstunde des Gemeindepräsidenten
Die Sprechstunde des Gemeindepräsidenten fällt am Montag, 19. Februar 2024, aus.

http://www.frenkendorf.ch
mailto:gemeindeverwaltung@frenkendorf.ch
mailto:anzeiger@frenkendorf.ch
mailto:roger.gradl%40frenkendorf.ch%20?subject=
mailto:einwohnerdienste%40frenkendorf.ch?subject=
mailto:kataster%40frenkendorf.ch?subject=
https://www.spitex-regio-liestal.ch
mailto:info%40spitexrl.ch?subject=
https://www.faz-treffpunkt.ch
mailto:info%40faz-treffpunkt.ch?subject=
mailto:betreuung%40frenkendorf.ch?subject=
mailto:info%40sekfrenkendorf.ch?subject=
mailto:musikschule%40rm-liestal.ch?subject=
https://www.rm-liestal.ch
https://www.vtob.ch
mailto:info%40vtob.ch?subject=
https://www.frenkendorf.ch/robi
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Robi-Spielplatz

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eggrainweg 47 
4402 Frenkendorf 

079 860 56 28 
 
 

Der Robi sucht: 
Diverse Fahrradhelme, 

Kinderfahrräder, Trottinett, 
Rollschuhe (keine Inline!), 

Gelenkschutz für Handgelenk, 
Ellbogen und Knie! Bitte keine 

defekten Sachen! 
Wir jeden Mittwoch und 

Donnerstag von 10h-18h vor 
Ort. 

Infos: 
Petra Vogt, 079/860 56 28 

 
 

Februar Programm
ÖFFNUNGSZEITEN:

Mittwoch und Donnerstag 
von 14.00 – 18.00 Uhr

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fasnachtsferien  
Programm

In der 1. Woche Fasnachtsferien
haben wir am Mittwoch- und  
Donnerstagnachmittag von 

14.00 – 18.00 Uhr offen.

In der 2. Woche Fasnachtsferien 
machen wir beim grossen  

Fasnachtsumzug am Montag,  
den 19.2.2024, mit!

Alle Kinder (keine Eltern),
die mit uns mitkommen wollen,  

sind herzlich eingeladen!
Besammlung: 13 Uhr auf dem Robi,  

kostümiert!

Die restliche Woche ist der Robi  
geschlossen!

Wir freuen uns auf euch
Petra und Brendhan
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D`Fränkedörfer Fasnachts-Blaggedde 2024 
 

Sujet:  `Nit unsi Baustell ` 
 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde die Frenkendörfer Fasnacht 2024 mit der offiziellen 
Plaketten-Vernissage eröffnet. Diese fand zum zweiten Mal öffentlich anfangs Jahr bei der Brotschi-
Stuube statt und wurde vom Fasnachtskomitee Frenkendorf (FAKO) organisiert und durchgeführt. 
Zur Vernissage wurde u.a. die Plakettenkünstlerin Sabrina Bürkli, welche das Ausschreiben für sich 
gewonnen hat, herzlich zur Feier eingeladen. Das Sujet der Plakette 2024 bezieht sich auf ein 
lokales bzw. hoch interessantes Thema. Durch die ortsansässige Sabrina Bürkli, wurde auf 
interessante Art und Weise über das gesellschaftliche Thema in Form eines Verses informiert und 
berichtet. Wie in den letzten Jahren wurde die Plakette wiederum mittels eines öffentlichen 
Wettbewerbs ermittelt. In einer der ersten Sitzungen zur Fasnacht 2024, wurde das Sujet aus 
mehreren eingereichten Vorschlägen durch die Mitglieder des FAKO’s ausgewählt und 
anschliessend durch die Firma René F. Müller AG in Basel geprägt. Wir gratulieren Sabrina Bürkli 
zu ihrem Sujetvorschlag und bedanken uns bei allen Künstlern, welche uns alljährlich vor eine 
schwierige Aufgabe stellen, den «richtigen» Vorschlag auszuwählen. Ein herzlicher Dank gebührt 
der Halbmondclique Frenkendorf, welche die Feierlichkeiten musikalisch begleitet haben. Seit 
Samstag, 12. Januar 2024 ist die aktuelle Plakette bei allen aktiven Fasnächtlern und beinahe 
sämtlichen Detaillisten, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben in Frenkendorf in den Varianten 
Gold (Fr. 35.--), Silber (Fr. 14.--) und Kupfer (Fr. 8.--) erhältlich. Aus verschiedenen Gründen (u.a. 
Rohstoffbeschaffung), erfuhr die Frenkendörfer Plakette gegenüber dem vergangenen Jahr einen 
leichten Preisanstieg. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

NEU – Hüttengaudi im Holzchalet auf dem Dorfplatz 
Am Montag, 19. Februar 2024 findet der grosse und bekannte Fasnachtsumzug im Dorfkern von 
Frenkendorf statt. Direkt im Anschluss an den Umzug, findet auf dem Dorfplatz ein Guggenkonzert 
auf zwei Bühnen- sowie NEU eine grosse Hüttengaudi (mit DJ & Guggensound) im Holzchalet, 
ebenfalls auf dem Dorfplatz, statt. Die traditionelle Nachwuchsfasnacht für unsere kleinen und 
grossen Kinder, findet am Mittwoch, 21. Februar 2024 ebenfalls im Dorfkern von Frenkendorf statt. 
Im Anschluss an den Umzug findet wiederum im Holzchalet auf dem Dorfplatz eine grosse Kinder-
Hüttengaudi u.a. mit Guggenmusik und Hüpfburg statt. Der galaktische Abschluss der diesjährigen 
Dorffasnacht Frenkendorf 2024, wird der grosse und bekannte Cherusball sein, welcher am Freitag, 
23. Februar 2024, ebenfalls NEU auf dem Dorfplatz, durchgeführt wird. Der Festperimeter wird 
hierfür extra/zusätzlich mit einem grossen aufblasbaren Cube-Zelt (18x18m) komplettiert. Das 
Fasnachtskomitee Frenkendorf wünscht allen eine wunderschöne Fasnacht 2024. 

D’Fränkedörfer Fasnachts-Blaggedde 2024 

Sujet: ’Nit unsi Baustell‘

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde die Frenkendörfer Fasnacht 2024 mit der offiziellen 
Plaketten-Vernissage eröffnet. Diese fand zum zweiten Mal öffentlich Anfang Jahr bei der Brotschi-
Stuube statt und wurde vom Fasnachtskomitee Frenkendorf (FAKO) organisiert und durchgeführt. 
Zur Vernissage wurde u. a. die Plakettenkünstlerin Sabrina Bürkli, die das Ausschreiben für sich 
gewonnen hat, herzlich zur Feier eingeladen. Das Sujet der Plakette 2024 bezieht sich auf ein  
lokales bzw. hochinteressantes Thema. Durch die ortsansässige Sabrina Bürkli wurde auf  
interessante Art und Weise über das gesellschaftliche Thema in Form eines Verses informiert und 
berichtet. Wie in den letzten Jahren wurde die Plakette wiederum mittels eines öffentlichen  
Wettbewerbs ermittelt. In einer der ersten Sitzungen zur Fasnacht 2024 wurde das Sujet aus  
mehreren eingereichten Vorschlägen durch die Mitglieder des FAKO ausgewählt und  
anschliessend durch die Firma René F. Müller AG in Basel geprägt. Wir gratulieren Sabrina Bürkli 
zu ihrem Sujetvorschlag und bedanken uns bei allen Künstlern, die uns alljährlich vor eine  
schwierige Aufgabe stellen, den «richtigen» Vorschlag auszuwählen. Ein herzlicher Dank gebührt 
der Halbmondclique Frenkendorf, welche die Feierlichkeiten musikalisch begleitet hat. Seit  
Samstag, 12. Januar 2024, ist die aktuelle Plakette bei allen aktiven Fasnächtlern und beinahe  
sämtlichen Detaillisten, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben in Frenkendorf in den Varianten 
Gold (Fr. 35.–), Silber (Fr. 14.–) und Kupfer (Fr. 8.–) erhältlich. Aus verschiedenen Gründen (u. a. 
Rohstoffbeschaffung) erfuhr die Frenkendörfer Plakette gegenüber dem vergangenen Jahr einen 
leichten Preisanstieg.

NEU – Hüttengaudi im Holzchalet auf dem Dorfplatz
Am Montag, 19. Februar 2024, findet der grosse und bekannte Fasnachtsumzug im Dorfkern von 
Frenkendorf statt. Direkt im Anschluss an den Umzug finden auf dem Dorfplatz ein Guggenkonzert 
auf zwei Bühnen- sowie NEU eine grosse Hüttengaudi (mit DJ & Guggensound) im Holzchalet, 
ebenfalls auf dem Dorfplatz, statt. Die traditionelle Nachwuchsfasnacht für unsere kleinen und 
grossen Kinder findet am Mittwoch, 21. Februar 2024, ebenfalls im Dorfkern von Frenkendorf statt. 
Im Anschluss an den Umzug findet wiederum im Holzchalet auf dem Dorfplatz eine grosse Kinder-
Hüttengaudi u. a. mit Guggenmusik und Hüpfburg statt. Der galaktische Abschluss der diesjährigen 
Dorffasnacht Frenkendorf 2024, wird der grosse und bekannte Cherusball sein, der am Freitag,  
23. Februar 2024, ebenfalls NEU auf dem Dorfplatz, durchgeführt wird. Der Festperimeter wird 
hierfür extra / zusätzlich mit einem grossen aufblasbaren Cube-Zelt (18 x 18 m) komplettiert. Das 
Fasnachtskomitee Frenkendorf wünscht allen eine wunderschöne Fasnacht 2024.

Fasnacht
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Fasnacht

Sujet-Värs 2024 von Sabrina Bürkli:

’Nit unsi Baustell‘
Hesch au gwartet an dr Ample,  

usser heschs Velo gno zum Strample.  
Denn hesch sicher e Schliichwäg gfunde,  

aber mitm Auto hesch d`Hoffnig immr mitm Bus vrbunde. 

Denn ändlich, sisch Grien, frogsch di nume eis,  
gots links, gots rächts, was füre… Mais.  

Sehsch nur rot-wiis, Brätt für Brätt,  
und seisch dr «I will eifach nur wäg!» 

Ändlich ufm Dorfplatz, was isch au für Zyt?  
Bini z`spoot? d`Chircheuhr isch jo nit wyt, 

 luegsch ufe – was isch au loos?  
Ah joo, dört isch jo au nüt, wird baut – säg bloos 

Oh jo, hesch no welle Gäld useloh,  
frogsch di wieder wie, was, wo?  
S`het niene Platz, alles vrsperrt?  

Wo ane stellsch di Chare?  
Es Zeiche? Sölli spare?

Fahrsch halt zum Bahnhof aabe, isch doch kei Sach,  
aber was isch das? Dasi nit lach?  

Do isch e Baustell mee,  
aber Närve hani bald keini mee! 

Hesch ändlich usegloo dis Moos,  
chunt dr entgege uf dr Stroos  

en alti Dame vrzwiiflet uf dr Suechi,  
wo isch dä Wäg? Dä Bus? Dä bruchi!

Hesch öppis vrgässe, d`Geduld isch am Änd!  
Fahrsch nomol ufe, ins Dorf ine,  
und me sehts dr an dinre Mine.  
Heschs vrinnerlicht eifach noni,  
dr Abzwiiger vrpasst, gobeloni. 

Fahrsch halt hindere, chehrsch am Bärg,  
sisch eifach so – s`git nume ei Wäg.  

s`Guete isch jo no eis,  
z`Fränkedorf fahrsch jo no gärn im Kreis! 

Öb Egg oder Fasanestroos,  
bi dene Baustelle erhöhsch dr Co2-Usstooss.  

Chuum öpper isch däm Baue entko, 
an jedwem Egge händs d`Maschine lo stoh. 

Öb ufe, abe oder eifach nur in Lade,  
bi jedem Gang heschs miesse usbade.  

Stohsch immer wieder aa und reisch di yy,  
wie an dr Fasnacht, nur….. dört bisch gärn drbyy!
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Holzchalet auf dem Dorfplatz 
Ab 1100h Barbetrieb mit DJ-Musik 

Gnusschäller 
Offen ab 1100h 
Ghackets & Hörnli 
Barbetrieb / WC 

Schmitte-BAR 
Barbetrieb 
ab 1400h 

GP-Chäller 
Barbetrieb / WC 
Ab 1630h offen 

Brotschi-Stube 
Essen & Trinken 
mit WC ab 1100h 

Barmeile mit 5 Wagen 
Nach dem Umzug offen 

Dorfplatz 
Guggenkonzert nach dem Umzug 
Foodtrucks ab 1100h in Betrieb 
Holzchalet ab 1100h in Betrieb 
Toi-Toi-Anlagen 

Restaurant 
Rebstock 

Ab 1630h
offen

Restaurant 
Central 

Ab 1630h
offen

Dorffasnacht Frenkendorf, Montag, 19.02.2024 
Food-, Bar- & Keller-Übersicht… was ist wo & wann etc. 

Dorfkirche 
Kein Betrieb 
lediglich zur 
Orientierung 

Halbmond-Clique-Keller 
Barbetrieb mit Essen / WC 
Geöffnet ab 1100h 
Eingang via Baslerstr. 

Saal Wilder Mann 
Geschlossen 

44-ER Shop / Sommer
Grill / Getränke ab 1100h 
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Fasnacht

Was läuft wann und wo an der 

Fasnacht in Frenkendorf 2024 

 

 

 
 

Montag, 19.02.2024 

- HOLZCHALET auf dem Dorfplatz mit Barbetrieb geöffnet ab 1100 Uhr 
- 1400 Uhr Start grosser Umzug im Dorfkern von Frenkendorf 
- Guggenkonzert auf dem Dorfplatz direkt nach dem Umzug 
- Anschliessend HÜTTENGAUDI im HOLZCHALET auf dem Dorfplatz 

mit DJ-Musik 
- Verpflegung in den Beizen, Foodtrucks, Bars und Keller 
- Diverse Bars und Keller offen 
- Freinacht 

 

 

Mittwoch, 21.02.2024 

- HOLZCHALET auf dem Dorfplatz mit Barbetrieb geöffnet ab 1300 Uhr 
- 1400 Uhr Start Kinderumzug im Dorfkern 
- Kinderparty / Guggenkonzert / Hüpfburg auf dem Dorfplatz nach dem 

Umzug 
- Den Kindern wird nach dem Umzug ein Zvieri offeriert  
- HÜTTENGAUDI-FEELING für die Erwachsenen 

 

 

Freitag, 23.02.2024 

- Ab 1900 Uhr grosser CHERUS-BALL im HOLZCHALET  
NEU auf dem DORFPLATZ  
 

HÜTTEN-GAUDI / RIESEN CUBE-ZELT 18x18m/ GUGGENSOUND /  
DJ-MUSIK / FOODCORNER / GP-CHÄLLER / AB 18 JOOR / ONE WAY  

 

 

  

 

 

 

 

www.fasnacht-frenkendorf.ch 
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Fasnacht

51. 
HC PLAUSCH
2024

Im Cl iquenlokal vis  à  vis  vom Wilden Mann

F r e i t a g ,  9 .  F e b r u a r  /  S a m s t a g ,  1 0 .  F e b r u a r
Türöf fnung:  18 .45  Uhr  /  Programmbeginn :  20 .00  Uhr
Im Saa lbau  zum Wi lden  Mann

T ickets-Vorverkauf :
D ienstag ,  6 .  Februar ,  18 .30  -  19 .30  Uhr

Bäckerei  -  Konditorei  Süesses & Guet`s
(max.  10 E intritte p .p . )

7.  -  9 .  Februar ,  06 .00  -  12 .00  Uhr ,  15 .00  -  18 .30  Uhr  

Saa l :  30 . -  /  Ba lkon :  25 . -
Kinder unter 12 Jahre Saal:  25.-  /  Balkon:  20.-

HALBMONDCLIQUE FRENKENDORF STAMM & Junge Garde /
KABARETTIST:innen / Giftspritze / STROOFRICHTER / 
Güllepumpi / Gladdi-Addore

Die Bar ist nach Programmschluss für sie
geöffnet!
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Bürgergemeinde

Öffnungszeiten / Telefon bedienung 
Montag  14.00 bis 18.00 Uhr

Sprechstunde des Bürgergemeindepräsidenten
Montag 17.00 bis 18.00 Uhr, nach Vereinbarung

Büro der Bürgergemeinde geschlossen:
Das Büro der Bürgergemeinde bleibt geschlossen am
Montag, 19. Februar 2024, und Montag, 26. Februar 2024

Adresse Bürgergemeinde Frenkendorf Telefon 061 901 34 49
 Hauptstrasse 2 info@bg-frenkendorf.ch
 4402 Frenkendorf www.bg-frenkendorf.ch

Bürgergemeinde 
Frenkendorf

Bürgergemeinde
4402 Frenkendorf

Gabholz ab Wald für Ortsbürger: 
(Bitte bestellen bis spätestens 30. April 2024)

Bestellungen direkt via Bestellformular auf 
unserer Website www.bg-frenkendorf.ch
oder

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel.-Nr.:

Datum:

Unterschrift:

2 Ster Mischholz Fr. 115.00

*NEU* Zukünftig werden die  
Gabholzbestellungen ab Herbst bis Ende 
Jahr aufgenommen.

ins

Für alle Inserate 
im Anzeiger Frenkendorf:
061 976 10 77 oder
fa-inserate@schaubmedien.ch

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inserat im Frenkendörfer-Anzeiger 2024 
 
 
 

  

 
 

professionell                                  und preiswert 
 
 

gaertner-martin.ch GmbH 
Ihre Gartenbauer und Gartenpfleger in Frenkendorf 

 

UUnnsseerree  AArrbbeeiitt  =  IIhhrr  GGeewwiinnnn……  
……eeiinn  ggeeppfflleeggtteerr  GGaarrtteenn  ddeerr  FFrreeuuddee  mmaacchhtt  

 

Wir beraten Sie gerne 

061 901 84 27  
info@gaertner-martin.ch /  www.gaertner-martin.ch 

 ins

mailto:info%40bg-frenkendorf.ch?subject=
https://www.bg-frenkendorf.ch/
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Bürgergemeinde

Herzlichen Dank!!
Frenkendörfer 
Adventsfenster 2023

Auch 2023 hat Vreni Flü-
ckiger die Aktion Advents-
fenster organisiert.
Sie brauchte nicht lange 
und alle 24 Fenster wa-
ren vergeben. An jedem 
Tag durften Interessierte 
im Dorf ein anderes Ad-
ventsfenster bestaunen. 
Mit viel künstlerischem 
Geschick wurden die 
Fenster in vorweihnächt-
lichen Glanz gebracht. 
Vreni Flückiger und allen 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Advents-
fenster sei herzlich ge-
dankt!

 Bürgerrat Frenkendorf

Bürgergemeinde
4402 Frenkendorf

Mit tiefer Anteilnahme nehmen wir Abschied von Alt-Bürgerrat 

Theodor Herzog
21. Januar 1935 – 17. Januar 2024

Theodor Herzog war während vielen Jahren mit grossem Engagement als Waldchef 
für die Bürgergemeinde tätig.

Wir werden Theodor Herzog in ehrender Erinnerung behalten.

In stiller Anteilnahme

BÜRGERGEMEINDE
FRENKENDORF
Bürgerrat und
Bürgerratsschreiberin

Wurde am 1. Februar 2024 beigesetzt.
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SG Liestal FSG Frenkendorf SG Frenkendorf 
 

Jungschützenkurs 2024
Die Schützenvereine der Schiesssportanlage Sichtern führen auch im Jahr 2024 wieder 
einen Jungschützenkurs durch.
Teilnahmeberechtigt und herzlich willkommen sind junge Schweizerinnen und Schweizer 
der Jahrgänge 2004 bis 2009.
Die Teilnahme am Jungschützenkurs ist kostenlos. Es wird lediglich ein Depot von Fr. 50.00 
eingezogen, das nach vorschriftsmässigem Kursabschluss wieder zurückbezahlt wird.
Für vorgängige Fragen steht euch die Jungschützenleiterin Yasmin Regenass gerne zur 
Verfügung.
E-Mail: Jungschuetzenkurs@sgliestal.ch oder Telefon 079 785 72 07.

Anmelden könnt ihr euch bis zum 18. Februar 2024 per E-Mail, per SMS oder telefonisch 
unter Angabe der Adresse und des Geburtsdatums bei der Jungschützenleiterin.

Auf eure Teilnahme freuen sich die Jungschützenleiterin und die Vereine.

Vereine

Spitex Regio Liestal als Vorbild  
in der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ausgewählt

Das Gleichstellungsbüro Baselland präsentiert 
auf der neuen Plattform «JOB&LIFE» Spitex 
Regio Liestal als beispielhaftes Unternehmen 
im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Vorausgegangen ist der Besuch des 
politischen Beirats, präsidiert von Regierungs-
rat Anton Lauber am 12.5.2023. Die Gruppe – 
zusammengesetzt aus verschiedenen kanto-
nalen und nationalen Politiker:innen – liess 
sich aufzeigen, wie Spitex Regio Liestal die 

 Bild: Spitex Magazin / Natalie Melina Fotografie
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Spitex Regio Liestal als Vorbild in der  
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgewählt 
 
Das Gleichstellungsbüro Baselland präsentiert auf der neuen Plattform JOB&LIFE Spitex 
Regio Liestal als beispielhaftes Unternehmen im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Vorausgegangen ist der Besuch des politischen Beirats, präsidiert von Regie-
rungsrat Anton Lauber am 12.05.2023. Die Gruppe - zusammengesetzt aus verschiede-
nen kantonalen und nationalen Politiker:innen - liess sich aufzeigen, wie Spitex Regio 
Liestal die Vereinbarkeit von Privatem und Beruf im konkreten Alltag anwendet. 
 
Spitex Regio Liestal setzt sich in besonderer Weise dafür ein, den Mitarbeitenden eine 
ausgeglichene Balance zwischen ihren beruflichen Verpflichtungen und familiären Verant-
wortlichkeiten zu ermöglichen. Dies spiegelt sich nicht nur in vielfältigen Arbeitszeitmodel-
len wider, sondern auch in der flexiblen Gestaltung der Arbeitspensen. Spitex Regio 
Liestal hat mit dem Anschluss von Spitex Lausen plus per 01.01.2024 die Organisation 
vergrössert. Nebst vielen Synergieeffekten bietet eine grössere Organisation auch mehr 
Vollzeitpensen und Laufbahnmöglichkeiten. Damit werden mehr Möglichkeiten für unter-
schiedliche Lebensmodelle geschaffen.  
 
«Es ist ein Strauss von Massnahmen, die wir anwenden, um die Vereinbarkeit von Pri-
vatem und Beruf zu ermöglichen. Dank dieser vielfältigen Massnahmen arbeiten viele 
langjährige Mitarbeitende bei Spitex Regio Liestal. Das führt zu besserer Qualität und Kon-
stanz für unsere Kundinnen und Kunden/unser Klientel,», so die Geschäftsleiterin Claudia 
Aufdereggen. 
 
Spitex Regio Liestal dankt dem Gleichstellungsbüro Baselland für die Präsentation von 
Spitex Regio Liestal auf der Plattform JOB&LIFE. 

Vereinbarkeit von Privatem und Beruf im kon-
kreten Alltag anwendet.
Spitex Regio Liestal setzt sich in besonderer 
Weise dafür ein, den Mitarbeitenden eine aus-
geglichene Balance zwischen ihren berufli-
chen Verpflichtungen und familiären Verant-
wortlichkeiten zu ermöglichen. Dies spiegelt 
sich nicht nur in vielfältigen Arbeitszeitmodel-
len wider, sondern auch in der flexiblen Ge-
staltung der Arbeitspensen. Spitex Regio Lies-
tal hat mit dem Anschluss von Spitex Lausen 
plus per 1.1.2024 die Organisation vergrössert. 
Neben vielen Synergieeffekten bietet eine 
grössere Organisation auch mehr Vollzeitpen-
sen und Laufbahnmöglichkeiten. Damit wer-
den mehr Möglichkeiten für unterschiedliche 
Lebensmodelle geschaffen. 
«Es ist ein Strauss von Massnahmen, die wir 
anwenden, um die Vereinbarkeit von Privatem 
und Beruf zu ermöglichen. Dank dieser viel-
fältigen Massnahmen arbeiten viele langjäh-
rige Mitarbeitende bei Spitex Regio Liestal. 
Das führt zu besserer Qualität und Konstanz für 
unsere Kundinnen und Kunden/unser Klien-
tel», so die Geschäftsleiterin Claudia Aufder-
eggen.

Spitex Regio Liestal dankt dem Gleichstel-
lungsbüro Baselland für die Präsentation von 
Spitex Regio Liestal auf der Plattform 
«JOB&LIFE».
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Vereine

Das Trottenglöcklein wurde noch  
rechtzeitig in Sicherheit gebracht.  

Auf dem Dach des sanierten ehemaligen 
Dorfschulhauses fand es 1992 seinen neuen  
Platz und läutet Jahr für Jahr zum Banntag.

Erinnerungen an das Trottengut

Mit stimmungsvollen Bildern zeigt uns die 
Fotografin den Betrieb auf dem Trottengut 

kurz vor dem Abbruch im Jahr 1982.  
Alfi und Mimi Peter bearbeiteten  

das Land und führten die Gärtnerei  
in zweiter Generation.

Schon im 16. Jh. wird die Trotte erstmals 
erwähnt. Das Landgut, bestehend aus dem 
Herrschaftshaus, den Ökonomiegebäuden  
und dem Pächterhaus, gehörte der Familie 

Merian, später der Familie Iselin.
Nach der Ära Danfoss und Aldi sollen auf 
dem Areal laut dem neuen Quartierplan 

Wohnungen, Gewerbe- und 
Dienstleistungsflächen entstehen.

10 – 12 Uhr mit Apéro
14 – 17 Uhr zu Kaffee und Kuchen

Eintritt frei
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Verkehrs- und Verschönerungsverein Frenkendorf

Ortsmuseum Frenkendorf
Sonntag, 4. Februar 2024

Verkehrs- und 
Verschönerungsverein Frenkendorf

Herrrschaftshaus mit Dachreiter und Glocke. Foto Gert Martin

Gnusschäller geöffnet
am Fasnachtsmontag, 19. Februar, 
ab 11 Uhr. Hörnli, Gehacktes, Apfelmus
Eingang hinter dem Haus Kirchgasse 1, 
Frenkendorf

Kontakt: Peter Schneider 078 226 39 93

  

Gnusschäller  Wurstkurs im «Gnusschäller» 
 
 
Wann:  Samstag, 2. April 9.00 – 12.00 Uhr  
Wo:   «Gnusschäller» Kirchgasse 1,   Frenkendorf.  
Was: Begrüssungsapéro, 1 Getränk nach Wahl, 

Herstellung von zwei Wurstsorten, davon eine mit 
Bärlauch. 1 kg Wurstware als Mitnahme. 

Preis: Fr. 60.-  
Besonderes: Auf 12 Uhr zum Mittagessen können Leute 
mitgebracht werden. Bitte in der Anmeldung erwähnen. 
Mittagessen und weitere Getränke werden separat verrechnet. 
 
Anmeldung und Kontakt:  
mail p.schneider4402@gmx.ch / WhatsApp:  078 226 39 93 
 
  Peter Schneider 
  Kirchgasse 5 
  4402 Frenkendorf 
  Tel: 061 901 51 83 
  Natel: 078 226 39 93 
 

Whiskydegustationsabend im Gnusschäller 
Patrick Solenthaler nimmt dich mit in die hoch  

Interessante Welt des schottischen Whiskys.

Freitag, 14. April 2023 19 Uhr 

Anmeldung per mail:  p.schneider4402@gmx.ch oder per 

 WhatsApp: 078 226 39 93 

Preis: 

5 Whiskys, alle sonstigen Getränke inkl., Snacks 

und jede Menge an Informationen Fr. 100.- 

Patrick Solenthaler & brothers in spirit 

Gnusschäller 

Hauptstrasse 14 • 4133 Pratteln • T 061 827 92 92 • www.schneider-shs.ch 

Badezimmer                       

SpenglereiHeizung

Sanitär

in
s

Hirt Schreinerei GmbH
Bächliackerstrasse 4, 4402 Frenkendorf
Tel. 061 901 55 88, www.hirt-schreinerei.ch

     

Eine Schranktreppe
    

Den Platz ideal 
ausgenutzt

ins
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Parteien

Urs Kaufmann, Mirjam Würth  
und Doris Capaul
wieder in den Gemeinderat

FÜR EIN SOZIALES FRENKENDORF.

SP
LISTE 2 WIR

ERGREIFEN
PARTEI.

Béatrice Wolf
bisher

Christine Boog

Shkendije
Dervishi Andreas Zogg

Caroline 
Fawer-Wasser

Markus 
Wälterlin

Tabea 
Opferkuch

Thomas 
Wetzel

Ronja Jansen
bisher

Nils Jocher
bisher

Urs Roth
bisherMartin 

Madörin
bisher Rosmarie

Ulmer Buser
bisher

IN DIE GEMEINDEKOMMISSION
Am 3. März 2024

in den Gemeinderat 

Philipp 

Kerker 
1977 

Verkaufsleiter 
im Amt seit 1.1.2000 
D_epartement Einwohnerdienste und 
Sicherheit 

Sascha 

Zimmermann 
1979 

Unternehmer/ Mitglied 
der Geschäftsleitung 

Stefan 

Müller 
1988 

Landwirt 

Karl 

Müller 
1988 

Landmaschinenmecha
niker/ Werkstattleiter 

Adrian 

Koessler 
1968 

Vorsorgeberater / Kassier 
SVP Frenkendorf 

Jean-Pierre 

Hirt 
1969 

Selbstständig / Mitglied 
Sek Schulrat und UEK 

Patrick 

Dischner 
1972 

Wagenführer BVB / RFS 
Altenberg, Dienstchef 
Gesundheit 

Thomas 

Ryser 
1974 

Leitung Kundendienst & 
Projekte / Feuerwehr 
Offizier 
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NEIN  zur Volksinitiative «Für eine sichere 
und nachhaltige Altersvorsorge  
(Renteninitiative)»

Die Renteninitiative will das Rentenalter in ei-
nem ersten Schritt auf 66 Jahre erhöhen und 
es anschliessend an die durchschnittliche Le-
benserwartung koppeln. Damit werden die 
Türen für Rentenalter 67+ geöffnet, und Ange-
stellte mit tiefen und mittleren Einkommen 
müssten noch länger arbeiten, während sich 
Topverdienende weiterhin früher pensionieren 
lassen können.
Wer es sich leisten kann, geht schon heute 
 früher in Rente. Wenn das Rentenalter steigt, 
müssen beispielsweise Detailhandelsange-
stellte und Pflegefachpersonen noch länger 
arbeiten, während Investmentbanker und Pro-
fessorinnen sich eine Frühpensionierung leis-
ten. Das ist doppelt ungerecht, denn die Le-
benserwartung von Menschen mit tiefen Ein-
kommen ist geringer. Die Initiative trifft also 
diejenigen am stärksten, die sowieso schon 
einen kürzeren Ruhestand haben und tenden-
ziell eher bei schlechterer Gesundheit sind. 
Ein höheres Rentenalter bedeutet, länger zu 
arbeiten und weniger lang eine Rente zu bezie-
hen. Das ist faktisch eine Rentenkürzung. Dabei 
bräuchte es gerade für Menschen mit tiefen 
Renten endlich Kompensation für die immer 
höheren Mieten und Krankenkassenprämien. 
Ein Jahr vor dem aktuell geltenden Rentenalter 
arbeitet nur noch die Hälfte der Männer und 
Frauen. Auf dem Arbeitsmarkt sind ihre Pers-
pektiven schlecht, weil nur wenige Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber älteren Arbeitsuchen-
den eine Chance geben. Die Erhöhung des 
Rentenalters wird mehr Personen in die Lang-
zeitarbeitslosigkeit oder in die Sozialhilfe und 
Überbrückungsleistung treiben.

Parolen für die Abstimmungen  
vom 3. März 2024

Eidgenössische Abstimmungen:

JA  zur Volksinitiative «Für ein besseres 
Leben im Alter  
(Initiative für eine 13. AHV-Rente)»

Die Renten reichen nicht mehr, weil alles teurer 
ist. Mieten, Krankenkassenprämien und Preise 
für Lebensmittel steigen. Konkret frisst die 
Teuerung den Rentnerinnen und Rentnern bis 
Ende 2024 eine ganze Monatsrente weg. Die 
13. AHV-Rente kompensiert diesen Kaufkraft-
verlust.
Anders als immer wieder prognostiziert, 
schreibt die AHV weiter schwarze Zahlen. Die 
13. AHV-Rente kostet bei der Einführung rund 
4,1 Milliarden. Diese Mehrkosten kann die 
AHV tragen, denn für 2026 rechnet der Bund 
mit Überschüssen in etwa gleicher Höhe. Sollte 
es in Zukunft zusätzliche Mittel brauchen, reicht 
ein zusätzlicher Lohnbeitrag von 0,4 %. Eine so 
günstige Rentenerhöhung gibt es für Arbeit-
nehmende nur über die AHV.
Die höheren Preise treffen Menschen mit tiefe-
rer Rente besonders hart. Darunter sind über-
durchschnittlich viele Frauen. Eine 13. AHV-
Rente bringt ihnen am meisten. Denn nur in der 
AHV sind alle versichert. Und nur in der AHV 
wird die unbezahlte Betreuungsarbeit aner-
kannt, die hauptsächlich von Frauen geleistet 
wird: Ein Kind grosszuziehen, erhöht die AHV-
Rente.

Parteien

061 902 18 03 · buetzberger-ag.ch
Sanitär · Heizung · Bad-Design

   Neu- und Umbauten
   Badezimmer-Sanierung
   Heizungs-Sanierung
   Boilerentkalkung

    Allgemeine Service- und  
Reparaturarbeiten

ins
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denn Wasser ist Leben. In den nächsten Jahren 
gilt mein Augenmerk vor allem der Sanierung 
und Neugestaltung unseres Dorfkerns. Mit 
mehr Bäumen, attraktiven Aufenthaltsräumen 
und verbreiterten und komfortablen Trottoirs 
sorgen wir für ein lebenswertes Dorf für Jung 
und Alt.»

«Seit vier Jahren engagiere ich mich als Ge-
meinderätin aktiv dafür, die soziale Sicherheit 
zu stärken und die Bedürfnisse sowohl der 
jungen als auch der älteren Generation zu ver-
stehen und zu erfüllen.
Mein besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
der Weiterentwicklung unseres Dorfes, um 
den Bedürfnissen aller Altersgruppen gerecht 
zu werden.
Für mich ist klar: Ein lebendiges Dorf erfordert 
nicht nur die Bewahrung, sondern auch die 
kontinuierliche Weiterentwicklung unserer 
Gemeinde, um eine hohe Lebensqualität für 
alle Generationen sicherzustellen und unse-
ren Generationenvertrag zu stärken.»

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und 
Ihre Stimme am 3. März 2024.

Ihre SP Frenkendorf-Füllinsdorf
www.sp-frenkendorf-fuellinsdorf.ch

Gemeindewahlen vom 3. März 2024

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
Urs Kaufmann (Vize-Gemeindepräsident, Hoch-
bau und Planung), Doris Capaul (Tiefbau und 
Werke) und Mirjam Würth (Soziale Sicherheit) 
stellen sich zur Wiederwahl in den Gemeinderat 
Frenkendorf für die kommende Legislaturperi-
ode 2024-2027 zur Verfügung. Für die Wahl der 
Gemeindekommission empfehlen wir Ihnen 
unsere Liste 2. 
Besuchen Sie doch den Stand und die Kandi-
dierenden der SP Frenkendorf-Füllinsdorf am 
Samstag, den 3. Februar, von 10.00 bis 12.00 
Uhr, auf dem Dorfplatz in Frenkendorf.

«Es braucht weiterhin grosse Anstrengungen, 
um die Gemeindeliegenschaften den aktuel-
len Bedürfnissen anzupassen. Der Schulraum 
muss wegen der starken Zunahme der schul-
pflichtigen Kinder deutlich ausgebaut werden.
Der Umbau der fossilen Heizungen auf erneu-
erbare Systeme liegt mir besonders am Her-
zen. Mit dem Ausbau des Fernwärmegebietes 
und mit finanzieller sowie organisatorischer 
Unterstützung schaffen wir den Umstieg auf 
eine CO2-freie Wärmeversorgung in Frenken-
dorf. Als Landrat kann ich dazu beitragen, dass 
die Anliegen der Gemeinden angemessen be-
rücksichtigt werden.»

«Als Gemeinderätin möchte ich dafür sorgen, 
dass unsere Infrastrukturen weiterhin zuver-
lässig und nachhaltig erhalten bleiben und 
weiterentwickelt werden können. Dazu gehört 
insbesondere auch unsere Wasserversorgung; 

Parteien

Urs Kaufmann

Doris Capaul

Mirjam Würth

http://www.sp-frenkendorf-fuellinsdorf.ch
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Parteien

 

 
 
Wahl des Gemeindepräsidenten/der Gemeindepräsidentin 
 

In Frenkendorf kann gemäss Gemeindeordnung das Präsidium nicht in 
stiller Wahl gewählt werden. Die FDP Frenkendorf hat an ihrer 
Parteiversammlung zuhanden der Generalversammlung einstimmig den 
bisherigen Amtsinhaber Roger Gradl als Kandidaten für die Wahl zum 
Gemeindepräsidenten nominiert. Er ist seit 12 Jahren Mitglied des 
Gemeinderates, davon 4 Jahre als Präsident. Er kennt unser Dorf 
bestens, ist über alle Parteigrenzen hinweg exzellent vernetzt und hat 
pausenlos ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Bevölkerung. Mit 
seinem Engagement und seiner Erfahrung ist er die richtige Person um in 
Frenkendorf weiterhin Bewährtes zu bewahren und Neues anzupacken. 

Wir sind überzeugt, dass Roger Gradl als Gemeindepräsident weiterhin einen wertvollen 
Beitrag für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Dorfes leisten kann und wird. 
Er ist der einzige Gemeinderat der offiziell kandidiert und verdient eine ehrenvolle 
Wiederwahl. Besten Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Stimme. 
 
Abstimmungsempfehlungen für die weiteren Urnengänge vom 27. September  
 
Eidgenössische Vorlagen:  
 
Thema FDP Parole 
Volksinitiative Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative) NEIN 
Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz 
wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) JA 

Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) 
(Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) JA 

Änderung des Erwerbsersatzgesetzes, (Vaterschaftsurlaub) NEIN 
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge JA 
 
Kantonale Vorlagen:  
 
Thema FDP Parole 
Gesetzesinitiative zum Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes  JA 
 
Möchten Sie die FDP-Politik aktiv mitgestalten?  
Werden Sie Mitglied bei der FDP! Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
 
Ihre FDP Frenkendorf 
 
www.fdp-frenkendorf.ch   /   www.fdp-bl.ch   / www.fdp.ch 

Abstimmungsempfehlungen für die Urnengänge vom 3. März 2024 

Eidgenössische Vorlagen: 

Thema FDP Parole
«Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge» (Renteninitiative)
Aufgrund der demografischen Entwicklung und der steigenden Lebenserwartung 
verzeichnet die AHV Jahr für Jahr immer grössere Defizite. Im Jahre 2045 fehlen 
trotz AHV21-Reform bis zu 74 Mrd. Franken im AHV-Fonds. Ziel der Renteninitiative 
der Jungfreisinnigen ist es deshalb, eine nachhaltige Lösung für die Altersvorsorge 
zu finden, ohne Einnahmen durch höhere Lohnbeiträge oder Steuererhöhungen. 
Die Erhöhung des Referenzalters bleibt die einzige Lösung zur Sanierung der AHV, 
ohne den Wohlstand in der Schweiz zu verringern. 

Thema FDP Parole
Initiative für eine 13. AHV-Rente
Die AHV steht für die Solidarität zwischen Jung und Alt und zwischen Arm und 
Reich. Dieses System droht wegen der äusserst verlockend tönenden Initiative 
komplett zu entgleisen. Die Gewerkschaften sagen kein Wort dazu, wie die geplan-
ten Mehrausgaben finanziert werden sollen. Die Initiantinnen und Initianten wissen 
genau, wer am Ende bezahlt: die aktive Bevölkerung, vor allem die Jungen. Wird 
die Initiative angenommen, entstehen schon im ersten Jahr ihrer Einführung Mehr-
kosten von mehr als 4 Milliarden Franken, und sie steigen danach rasch weiter an. 
Die Mittel im AHV-Fonds, die derzeit noch 100 % der jährlichen Ausgaben decken, 
fallen innert zehn Jahren auf bloss noch 45 %. Zu berappen hat das die aktive Be-
völkerung. Die Solidarität wird so ad absurdum geführt. Eine Bevölkerungsgruppe 
beutet praktisch eine andere aus, schwächt die Beschäftigung durch höhere Lohn-
beiträge und belastet ärmere Teile der Gesellschaft, weil es vor allem sie sein 
werden, die die Mehrwertsteuer über höhere Preise zu bezahlen haben. Gegen 
Altersarmut gibt es bessere Instrumente als jenes, allen Pensionierten, ob reich 
oder arm, mehr zu bezahlen und dafür die aktive Bevölkerung zu belasten. 
Sehr bedenklich ist das Argument, auch andere würden ungerechtfertigt von staat-
lichen Zahlungen profitieren, deshalb sei es nur fair, ebenfalls mehr zu fordern. Die 
Logik müsste umgekehrt sein: Solche staatlichen Zahlungen sind zu prüfen und 
allenfalls zu unterbinden. Wenn alle immer mehr fordern und darauf setzen, dass 
andere bezahlen, gefährdet das am Ende unser gesamtes Staatswesen!

www.fdp-frenkendorf.ch / www.fdp-bl.ch / www.fdp.ch

JA

NEIN

Für alle Inserate im Anzeiger Frenkendorf:

061 976 10 77 oder
fa-inserate@schaubmedien.ch

https://www.fdp-frenkendorf.ch
https://www.fdp-bl.ch
https://www.fdp.ch
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Parteien

Bisher
Bisher

In den Gemeinderat Frenkendorf

Für Herausforderungen finden wir Lösungen.

Christoph Widmer Roger Gradl Markus Kraft

www.fdp-frenkendorf.ch

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
Sieben Kandidatinnen und Kandidaten stellen 
sich für unsere sieben Gemeinderatssitze zur 
Verfügung. Wir freuen uns sehr, Ihnen unser 
Kraft-volles Trio zu präsentieren.

Gemeinderat Christoph Widmer steht seit 
2022 dem Departement «Bildung» vor, wel-
ches vor allem im Bereich  Kindergarten/Pri-
marschule und den Schulergänzenden Tages-
strukturen räumlich und personell vor grossen 
Herausforderungen steht. Auch in die Aktivi-
täten und Projekte der Sekundarschule ist er 
stark eingebunden. Eine Gemeinde, die inno-
vativ ist oder nach neuen Wegen sucht, liegt 
ihm am Herzen.

Gemeindepräsident Roger Gradl ist bereits 
seit 2008 im Gemeinderat aktiv. Seit 2016 leitet 
er das Departement «Präsidium und Kultur», 
davor das Ressort «Finanzen». Er ist hervor-
ragend vernetzt und arbeitet gerne mit unter-
schiedlichen Menschen, um tragfähige Lösun-

gen zu finden. Eigenverantwortung und Nach-
haltigkeit sind für ihn zentrale politische Werte. 
Er übernimmt gerne Verantwortung und setzt 
sich mit viel Herzblut vorbehaltlos für unser 
Frenkendorf und seine Menschen ein. 

Mit Markus Kraft stellt sich ein Kandidat zur 
Verfügung, der mithilft, Lösungen zu ermögli-
chen, statt Probleme zu bearbeiten. Er lebt seit 
bald 25 Jahren in Frenkendorf, ist Vater von 
2 Söhnen und langjähriges Mitglied der Rech-
nungsprüfungskommission. Sein Studium und 
Doktorat absolvierte er an der ETH Zürich. Be-
ruflich arbeitet er bei einem grossen Herstel-
ler von Dentalimplantaten als Leiter Clinical 
Affairs und Patentingenieur. Ein gesunder Fi-
nanzhaushalt ist für ihn die Basis für eine leben-
dige Gesellschaft.   

Gemeinsam bringen wir Frenkendorf weiter 
– zuverlässig liberal, heute und morgen. Für 
Frenkendorf – fürs Baselbiet! Danke für Ihre 
Unterstützung und Ihre Stimmen.
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Gemeindekommission Frenkendorf

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Die 15 Mitglieder unserer Gemeindekommis-
sion unterziehen die vom Gemeinderat der 
Gemeindeversammlung überwiesenen Ge-
schäfte einer kritischen Prüfung. Zudem am-
ten ihre Mitglieder zusammen mit dem Ge-
meinderat als Wahlorgan für verschiedene 
Kommissionen und sind zuständig für die Er-
wahrung der durch das Volk gewählten Be-
hördenmitglieder. Ebenfalls verfügen sie bei 
Geschäften, die vom Gemeinderat vorgelegt 
werden, über eine weiterführende Finanzkom-
petenz. Fünf ihrer Mitglieder (FDP: Markus 
Schlageter) bilden zudem die Geschäftsprü-
fungskommission.

Die FDP Frenkendorf freut sich sehr, dass sich 
unsere bisherigen bewährten Kandidaten wie-
derum zur Verfügung stellen und wir ihnen 
gesamthaft 10 äusserst engagierte, talentierte 
und zuverlässige Kandidatinnen und Kandida-
ten zur Wahl vorschlagen dürfen. 

In herausfordernden Zeiten setzen sie sich für 
ein sicheres und lebendiges Frenkendorf mit 
höchster Lebensqualität, Solidarität, gesell-
schaftlichem Zusammenhalt und einer beson-
nenen und nachhaltigen Finanzpolitik ein. Für 
die Vereinbarkeit von Familie, Arbeit und Frei-
zeit in einem liberalen nachhaltigen Frenken-
dorf.  

Politik für uns und unsere Zukunft – dafür steht 
die FDP Frenkendorf. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten der 
Liste 1 danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen 
und Ihre Stimmen.

Roger Andris Daniel Buser

Bisher Bisher

Roy Gradl Markus Schlageter

Bisher Bisher

Sandro CoccoCagri Aslan

Markus Comment Marisa Fässler

Dieter Jeker Michelle Weyermann

Liste 1 in die
Gemeindekommission
Wir setzen uns für Frenkendorf ein.

3. März 2024 www.fdp-frenkendorf.ch

Wir leisten Ihnen Gesellschaft 
Wir leisten gerne Gesellschaft und wissen wie wichtig der Austausch 
ist. Unser erfahrenes Spitex-Personal begleitet ganz individuell 
stundenweise oder auch länger.

Kontaktieren Sie uns:
Renate Fluri 
Telefon: 061 921 07 00
info@spitex-alacarte.ch
www.spitex-alacarte.ch

Spitex à la carte
Für mehr Vitamine im Alter.
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Agenda

Sonntag, 4. Februar
11.00 Eucharistiefeier zum Fest Darstellung 
des Herrn. Mit Kerzensegnung und Blasiusse-
gen. Mit Alois Schuler und Peter Dubler, Kol-
lekte für die Schreibstube des Roten Kreuz BL.

Sonntag, 11. Februar
18.00 Wortgottesdienst mit Kommunion. Mit 
Conny Imboden, Kollekte für die «Aaleggi» in 
Liestal.

Mittwoch, 14. Februar
19.00 Wortgottesdienst mit Kommunion zu 
Aschermittwoch. Mit Alois Schuler.

Sonntag, 18. Februar
11.00 Wortgottesdienst mit Kommunion zum 
1.Fastensonntag. Mit Alois Schuler, Kollekte 
für die Gassenküche Basel.

Alle Termine und weitere Informationen: 
www.pfarrei-dreikoenig.ch

Aktuell

Ein segensreicher Moment
Eigentlich ist er schon immer da, der Segen 
Gottes. Denn Gott ist da, auch in Zeiten, in 
denen wir ihn vermissen oder vergessen. Und 
Segen bedeutet ja, dass unser Schöpfer uns 
auch in unserem Alltag führt und begleitet. 
Das Wort Segen aber hat seine Wurzeln im 
lateinischen Wort signum, Zeichen. So ver-

Pfarrei Dreikönig Frenkendorf-Füllinsdorf

wundert es nicht, dass in der christlichen Tra-
dition das Kreuzzeichen die Segenszusage 
begleitet. 

Wir brauchen sichtbare Zeichen, damit wir 
verstehen können, woran wir sind; damit wir 
glauben können, dass einer für uns da ist. Brot 
und Wein sind die zentralen Zeichen im Leben 
der Christen. Und daneben und davor immer 
wieder Kerzen: Die Osterkerze als zentrales 
Symbol des Auferstandenen, die Taufkerze als 
Zeichen, dass Jesus Christus uns auf dem 
Lebensweg begleitet. 

«Meine Augen haben das Heil gesehen, … ein 
Licht, das die Heiden erleuchtet …» Am Fest 
«Darstellung des Herrn», das am 2. Februar im 
Kalender steht und das wir dieses Jahr am 
Sonntag, 4. Februar, feiern, segnen wir tradi-
tionsgemäss die Kerzen, die uns dann das 
Jahr durch in den Gottesdiensten leuchten. 
Deshalb ist dieses Fest als «Lichtmess» be-
kannt. Sie, die Gläubigen, sind eingeladen, 
auch eigene Kerzen vor den Altar zu legen, 
damit sie mit gesegnet werden. Wir segnen 
die Kerzen, damit sie uns zum Segen werden, 
indem sie uns auf den göttlichen Segen auf-
merksam machen. 

Und am Ende dieses Gottesdienstes wird der 
Blasiussegen erteilt. Der heilige Blasius war im 
3. Jahrhundert Bischof von Sebaste in der heu-
tigen Türkei. Er kam während einer Christen-
verfolgung ins Gefängnis und rettete dort einem 
Mitgefangenen, der zu ersticken drohte, das 
Leben. Deshalb gilt er als himmlischer Fürspre-
cher bei Halsleiden. Der Blasiussegen wird ge-
spendet, indem den Gläubigen zwei brennende 
Kerzen in Kreuzform vor den Hals gehalten 
werden und dazu gesagt wird: «Auf die Fürspra-

Pfarreiteam
Diakon Alois Schuler (Gemeindeleitung)
Conny Imboden (Seelsorge/Katechese)
Don Raffaele Buono (Missione cattolica italiana)
Géraldine Meier, Evelyne Heule-Leu (Sakristei) 
Adriana Luli, André Schnider (Sekretariat)
Martin Topalli (Hauswart)
Enrica Schenker (Blumen/Dekoration)

Kontakt
Pfarrei Dreikönig, Mühlemattstr. 5, 4414 Füllinsdorf
Tel. 061 901 55 06, E-Mail: info@pfarrei-dreikoenig.ch
Öffnungszeiten Sekretariat: Di–Fr, 8.30–11.30 Uhr
 
Weitere Informationen: www.pfarrei-dreikoenig.ch

Sozialfonds PC 60-399429-5
IBAN CH28 0900 0000 6039 9429 5

«Ein Licht, das die Menschen erleuchtet.» Am 4. Februar werden 
wir die Kerzen segnen, die uns dann das Jahr durch leuchten 
werden. Foto: Josef Krügl / Pfarrverband Burghausen
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variantenreichen Zubereitung eines 3-gängi-
gen Menüs, in das viele individuelle Kennt-
nisse eingeflossen ist, bot sich allen Teilneh-
mern durch Spass am Kochen/Zubereiten wie-
der ein gemeinsamer Genuss. Eine der am 
Jahresendessen (Dezember 2023) demokra-
tisch beschlossenen Ergänzungen für unsere 
Kochtermine im 2024 besteht darin, dass spo-
radisch einer der Teilnehmer über ein Fach-
gebiet, in welchem er besondere Kenntnisse 
vermitteln kann, referiert. Diesmal war es 
«alles um das Thema ‹Messer» in der Küche›. 
Zu diesem Thema konnten auch Antworten 
auf Fragen der Teilnehmer gegeben werden. 
Gemeinsam freuen wir uns schon auf das 
nächste Zusammentreffen! Deshalb: Falls es 
noch unentschlossene Männer gibt, die 
gerne mit uns kochen und einen geselligen 
Abend verbringen möchten, scheuen Sie sich 
nicht, sich bei Martin Topalli, martin_topalli@
hotmail.ch, Tel: 079 706 56 26 für einen 
«Schnupperabend» anzumelden. Sie werden 
begeistert sein!
Und nun zu einer «nächsten Runde» fürs 2024. 
Die Termine finden Sie auf pfarrei-dreikoenig.ch 
unter «Agenda».
 Hansjörg von Ins

Kollekten 2. Halbjahr 2023
Im Namen der jeweiligen Empfänger danken 
wir herzlich für Ihre Spenden:

2.7.: Schreibstube Rotes Kreuz 30.50; 9.7.: Spi-
talexterne Onkologie- und Palliativpflege BL: 
36.00; 16.7.: Gassenküche Basel: 26.45; 23.7.: 
Stiftung Denk an mich: 29.20; 30.7.: Unicef 
Kinderhilfswerk: 30.50; 6.8.: benevol Freiwilli-
genarbeit: 74.60; 13.8.: Kinderhilfe Stern-
schnuppe: 23.00; 20.8.: Telehilfe 143 Basel: 
45.70; 27.8.: Caritas Schweiz: 43.85; 3.9.: Theo-
logische Fakultät LU: 101.30; 10.9.: Wunder-
lampe: 29.60; 17.9.: IM für Seelsorge Projekte 
und Seelsorger in Notlagen: 24.00; 24.9.: Tag 
der Migranten/-innen: 48.60; 1.10.: Diözesane 
Kollekte für finanzielle Härtefälle: 25.65; 8.10.: 
Ausgleichsfonds der Weltkirche: 54.70; 15.10.: 
Geistliche Begleitung zukünftiger Seelsorger/-
innen: 85.00; 22.10.: Don Bosco Jugendhilfe 
weltweit: 129.30; 29.10.: Comundo: 32.25; 
5.11.: Missio: 221.95; 12.11.: Für pastorale An-
liegen des Bischofs: 31.65; 19.11.: SOS Kinder-
dorf: 23.55; 26.11.: seelsorge.net: 31.00; 3.12.: 
Universität FR: 81.30; 24./25.12.: Kinderspital 
Bethlehem: 470.35; 31.12.: Kirchenbauhilfe 
des Bistums Basel: 74.90

che des heiligen Blasius bewahre dich der Herr 
vor Halskrankheit und allem Bösen. Es segne 
dich Gott, der Vater und der Sohn und der Hei-
lige Geist.» So wird der Gottesdienst am 4. Fe-
bruar zu einer segensreichen Stunde.
 Alois Schuler

Gedanken

40 Tage Vorbereitung auf ein  
neues Leben
«Österliche Busszeit» wird die 40-tägige Fas-
tenzeit genannt, die mit dem Aschermitt-
woch – dieses Jahr am 14. Februar – beginnt. 
40 Tage hat Jesus nach der Überlieferung in 
der Wüste gefastet, bevor er erstmals öffent-
lich auftrat. 40 Jahre ist das Gottesvolk nach 
dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste 
geirrt, bevor es im «Gelobten Land» ein neues 
Leben beginnen konnte. Weil uns das Oster-
fest jedes Jahr neu zur Auferstehung ins Le-
ben ruft, sollen wir vorbereitet sein. Und diese 
Vorbereitung beginnt mit einer Selbsterkennt-
nis: «Bedenke Mensch, dass du Staub bist …» 
Der andere Satz, der am Aschermittwoch aus-
gesprochen wird, während mit Asche ein 
Kreuz auf den Kopf gestreut wird, ist Jesu 
programmatischer Ausspruch: «Das Reich 
Gottes ist nahe: bekehrt euch und glaubt an 
das Evangelium.»

Nicht einzelne Sätze sollen geglaubt werden; 
wem es mit dem Christsein ernst ist, glaubt, 
dass Jesu Botschaft vom Heilswirken Gottes 
auch unser Leben verändern, ja erst aufblühen 
lassen kann. Fasten, also der Verzicht auf Ge-
nussmittel oder auf Kalorien, ist dabei nicht 
der Kern der Fastenzeit. «Das ist ein Fasten, 
wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu 
lösen, … an die Hungrigen dein Brot auszu-
teilen, die obdachlosen Armen ins Haus auf-
zunehmen …». So lässt der Prophet Jesaja 
Gott sprechen (Jes 58,6f). Und dazu laden in 
diesen Wochen auch die kirchlichen Hilfs-
werke HEKS und Fastenaktion in ihrer gemein-
samen, ökumenischen Kampagne ein. Wenn 
Gerechtigkeit würde auf dieser Welt, dann 
könnten wir erkennen, dass weniger mehr 
sein kann, nämlich ein neues Leben. 
 Alois Schuler

Mitteilungen

Männerkochen C3 im Pfarreizentrum 
Dreikönig, Füllinsdorf
Im 2024 sind die Teilnehmer vom Männer-
kochteam am 19. Januar gut gestartet. Mit der 
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Sekretariat: ist vorübergehend geschlossen
Andrea Bretschneider Tel. 061 903 04 25
Mühlerainstrasse 30, Füllinsdorf
E-Mail: sekretariat@ref-fre-fue.ch
www.ref-fre-fue.ch
Pfrn. Andrea Kutzarow Tel. 061 901 49 49
Pfr. Andreas Marti Tel. 078 895 80 91
Manuel Kleger, Jugendarbeit Tel. 077 408 35 01
Amrei Ebinger, Sigristin Frenkendorf Tel. 061 901 39 72
Caroline Winkler, Sigristin Füllinsdorf Tel. 061 901 14 12

Pfarrer Peter Leuenberger ist bis auf Weiteres krankge-
schrieben und wird durch Pfarrer Andreas Marti vertreten.

GOTTESDIENSTE 
Sonntag, 4. Februar
17 Uhr, Kirche Füllinsdorf, Gottesdienst mit den 
Sängern und Sängerinnen vom Gospel-Work-
shop unter der Leitung von Kristine  Jaunalkse, 
Organist Christoph Kaufmann, mit Pfarrerin 
Andrea Kutzarow und Pfr. Andreas Marti.
Sonntag, 11. Februar
10 Uhr, Kirche Frenkendorf, mit Pfr. Reiner 
Jansen und Lektor Thomas Schweizer.
Sonntag, 18. Februar
10 Uhr, Kirche Frenkendorf, mit Pfr. Andreas 
Marti und Lektorin Susanne Degen.

Die Ökumenische Kampagne 2024 
fokussiert auf unsere Handlungsmöglich-
keiten für mehr Klimagerechtigkeit, für mehr 
Sicherheit, das Recht auf Nahrung und ein 
Leben in Würde für alle.

Das schaffen wir nur gemeinsam. Ich zitiere 
Selina Stadler vom Kampagnenteam:
‹Weniger ist mehr› – die vermeintliche Wider-
sprüchlichkeit in diesem bekannten Sprich-
wort zeigt wichtige Zusammenhänge auf die-
ser Erde auf. Unser Handeln hat einen Einfluss 
aufs grosse Ganze: So wie unser Überkonsum 
die Klimakrise anfeuert, so können wir deren 

Ref. Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf

Konsequenzen mit klimafreundlichen und 
-schützenden Beiträgen abfedern. 
Von Aschermittwoch, 14. Februar, bis Oster-
sonntag, 31. März 2024, steht erneut die Kli-
magerechtigkeit im Fokus. Die Menschen, die 
am stärksten unter der Klimaerhitzung leiden, 
haben am wenigsten dazu beigetragen. Ge-
gen diese Ungerechtigkeit engagieren wir 
uns, indem wir das Klima und somit Men-
schen vor Katastrophen schützen. Die Zeit 
drängt: Halten wir zusammen, motivieren wir 
uns gegenseitig und stärken wir uns im Guten, 
anstatt das Fehlende, Negative und Unmög-
liche anzuprangern. 

Vergrössern wir unseren gemeinsamen Hand-
abdruck, indem wir uns mit Projekten und Ini-
tiativen aktiv am Klimaschutz beteiligen.» 
Handabdruck? Genau, es geht diesmal nicht 
darum, wie unser ökologischer Fussabdruck 
aussieht, sondern wie wir konkret anpacken 
können. Wie? 1. Hinschauen. Was ist schon 
gut bei uns? Wo kann ich mich beteiligen? Was 
fehlt noch? 2. Was möchte ich bewirken und 
wovon träumen wir? Von Suppentag bis 
Schmetterlingswiese sind weitere Ideen ge-
fragt. 3. Pläne schmieden und konkretisieren. 
Und uns über das Erreichte freuen. 
Mit diesen Anstössen motiviert uns die öku-
menische Kampagne unter dem Motto: jeder 
Beitrag zählt. Seit vielen Jahren kommt die 
Fastenagenda zu Ihnen nach Hause. Ein Team 
von Freiwilligen adressiert, verpackt und ver-
trägt die Aktionsagenda in alle Haushalte. Ich 
bin auch mit dabei und füttere die Briefkästen 
in meiner Strasse. Und Sie? Wenn Sie mitma-
chen möchten, melden Sie sich bitte bei Chris-
tine Jansen. Mit ermutigenden Grüssen Ihre 
 Andrea Kutzarow

GEMEINDELEBEN
Kindergottesdienst. Für 2.- bis 6.-Kläss-
ler:innen, Freitag, 2. Februar, 15.30 – 16.45 Uhr, 
Kirche Frenkendorf, mit Barbara Jansen. 

mailto:sekretariat%40ref-fre-fue.ch?subject=
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Musicaltreff. Für 1.- bis 6.-Klässler:innen, 
Freitag, 2. Februar, 15.30 – 17 Uhr, im UZ Kirche 
Füllinsdorf, mit Andrea Kutzarow.
Kidstreff. Für 1.- bis 6.-Klässler:innen, Mitt-
woch, 7./28. Februar, neu von 13.30 – 16.30 Uhr 
im Elehuus, mit Manuel Kleger. 
Seniorenmittagstische
Dienstag, 6./27. Februar, 12 Uhr, im UG, Kirche 
Füllinsdorf
Donnerstag, 1./8./29. Februar, 12 Uhr, im KGH 
Kirchacker, Frenkendorf

Kleine Montagswanderung. 5. Februar
Von Abzweigung Hersberg nach  
Füllinsdorf
5. Februar. Achtung: Treffpunkt ist diesmal der 
Busbahnhof LIESTAL Linie 72 Kante F, Wande-
rer aus Frenkendorf und Füllinsdorf fahren mit 
dem Bus 78 nach Liestal.
Frenkendorf Dorf Abfahrt 13:13 h, Bahnhof 
13:16h nach Niederschöntal (Seite Feuerwehr), 
Abfahrt 13:20h. Am Busbahnhof Liestal neh-
men wir die Linie 72 Richtung AUGST-Stun-
denglas, Abfahrt 13:47 h und fahren bis zur 
Abzweigung Hersberg, 1-Zonenbillet.
Wanderung: Von der Haltestelle Liestal Ab-
zweigung Hersberg gehen wir zum Aussichts-
turm, weiter zur renaturierten Deponie Linden-
stock. Und von dort geht’s via Uetental nach 
Füllinsdorf zum Zvieri-Halt im Seniorenzent-
rum. Der Wanderweg ist 6 km lang und wir sind 
ca. 1¾ bis 2 h unterwegs. Horst Bauersachs. 
Nächste Montagswanderung: 4. März 

Mittagstisch Helfer/In 

Damit wir weiterhin sicher unsere Seniorin-
nen und Senioren am Mittagstisch verwöhnen 
können, benötigen wir als Ergänzung zum 
Team eine Person, die uns ab und zu am Diens-

tag per sofort dabei unterstützt. Wenn Sie sich 
angesprochen fühlen und gern auch einmal 
selbst ein Menü organisieren würden, erwar-
ten wir gerne Ihren Anruf unter der Telefon-
nummer: 061 902 01 71, Frau Jenni. Wir freuen 
uns auf Verstärkung. 

Aktionstag Samstag, 16. März 2024: 
Suppe und Rosen

Rosenverkauf von 10.00 bis 11.30 Uhr auf dem 
Dorfplatz Frenkendorf, Bahnhof, Coop und in 
der Migros-Passage in Füllinsdorf. Suppentag 
ab 11.45 im Pfarreizentrum Dreikönig.

AMTSHANDLUNGEN

Wir haben Abschied genommen von
Anjes Stojkovic-Gasser, in Frenkendorf
Otto Glücki, 1959, in Füllinsdorf
Lukas Brönnimann, 1975, in Füllinsdorf
Regina Thommen, 1947, in Frenkendorf
Véronique Winter, 1960, in Basel
Malvin Martin, 1998, in Liestal.
Gott verspricht: Ich vergesse dich niemals. Ich 
habe dich eingezeichnet in meine Hände. 
Jesaja 49, 15-16 

Gemeinsame Mitteilungen
für beide Kirchgemeinden

Ökumenische Feier, 15.15 Uhr,  
im Seniorenzentrum dahay 
Mittwoch 7. Februar: A. Marti
Mittwoch 14. Februar: C. Imboden
Mittwoch 21. Februar: A. Schuler

Ökumenische Feier, 16.45 Uhr,  
im Seniorenzentrum Schönthal
Mittwoch 7. Februar: A. Marti
Mittwoch 14. Februar: C. Imboden
Mittwoch 21. Februar: A. Schuler

Mithilfe Verteilaktion Agenden von 
Fastenaktion und HEKS
Gerne möchten wir auch in diesem Jahr wie-
der die Agenda von HEKS und Fastenaktion an 
alle katholischen und reformierten Haushalte 
verteilen. 
«Weniger ist mehr – jeder Beitrag zählt», mehr 
zum Thema: https://klimagerechtigkeit-jetzt.ch/
weniger_ist_mehr_vorschau/

https://klimagerechtigkeit-jetzt.ch/weniger_ist_mehr_vorschau/
https://klimagerechtigkeit-jetzt.ch/weniger_ist_mehr_vorschau/
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Das Etikettieren und das Einpacken der Agen-
den werden im grossen Saal im Pfarreizent-
rum Dreikönig durchgeführt. Für die Verteil-
aktion der Agenden sind wir auf Mithilfe an-
gewiesen und freuen uns auf viele Helferinnen 
und Helfer. 

2. Februar 
Einpacknachmittag (Einpacken) im Dreikönig 
Saal 
3. Feb. bis 13. Februar 
Agenden verteilen in den Quartieren

Wer mithelfen möchte, kann sich gerne bei 
Christine Jansen melden (Tel. 077 464 65 70).
 Cornelia & Christine Jansen 

 
Was tun, wenn jemand stirbt? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ein Todesfall ist für uns alle eine ausserordentliche und schmerzli-
che Situation. Zur Trauer gesellt sich oft eine gewisse Hilflosigkeit. 
Dieses kleine Merkblatt soll Ihnen dabei helfen, sich bei einem To-
desfall in Ihrer Familie bezüglich der notwendigen Schritte zu-
rechtzufinden. 
 
• Tritt der Todesfall zuhause ein, ist dieser sofort dem Haus- oder 

dem Pikett-Arzt zu melden. Er stellt die «Ärztliche Todesbeschei-
nigung» aus. 
 

• Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem Bestattungsinstitut auf. Es 
hilft Ihnen weiter betr. dem Aussuchen des Sarges, Einkleiden 
der verstorbenen Person und der Überführung des Sarges auf 
den Friedhof oder ins Krematorium. Eine entsprechende Liste 
finden sie auf unserer Homepage. 
 

• Bei Sterbefällen in Spitälern oder Heimen übernehmen die zu-
ständigen Ärzte die Ausstellung der Todesbescheinigung und 
evtl. wird auch die Anmeldung des Todesfalles beim Zivilstands-
amt durch die Institution gemacht.  
 

• Bitte melden Sie sich mit der «Ärztlichen Todesbescheinigung» 
(Original oder Kopie) und dem Familienbüchlein (falls vorhanden) 
auf dem Bestattungsamt der Gemeinde Frenkendorf. Die zustän-
digen SachbearbeiterInnen werden mit Ihnen die nächsten 
Schritte besprechen.  
Wir wären froh, wenn Sie dazu vorgängig einen Termin tele-
fonisch mit uns vereinbaren könnten.  
(Bestattungsamt Frenkendorf; 061 906 10 10). 
 

• Grundsätzlich wird die verstorbene Person in jener Gemeinde 
bestattet, in welcher Sie die Niederlassung hatte. Mit dem Ein-
vernehmen mit der Trauerfamilie und dem zuständigen 
Pfarramt wird der Zeitpunkt der Beerdigung festgelegt. Sie 
werden bezüglich Bestattung beraten und die nötigen Schritte 
erledigt. Es ist wertvoll, wenn die Trauerfamilie bereits die nö-
tigen Entscheidungen wie Bestattungsart (Erd- oder Urnenbei-
setzung), Aufbahrung und Gräbertyp gefällt hat. 
 
Wenn die Bestattung in einer anderen Gemeinde als der Nie-
derlassungsgemeinde erfolgen soll, ist die Zustimmung der 
dortigen Behörde nötig. 
 

• Sind die Details bezüglich der Bestattung geregelt, können Sie 
die weiteren Trauerfeierlichkeiten organisieren, wie die Todes-
anzeige in der Zeitung, Leidzirkulare oder Trauermahl. 
 

Für weitere Fragen steht Ihnen das Bestattungsamt,  
Tel. 061 906 10 10, gerne zur Verfügung. 

Was tun, wenn jemand stirbt?

Ein Todesfall ist für uns alle eine ausserordent-
liche und schmerzliche Situation. Zur Trauer 
gesellt sich oft eine gewisse Hilflosigkeit. Die-
ses kleine Merkblatt soll Ihnen dabei helfen, 
sich bei einem Todesfall in Ihrer Familie bezüg-
lich der notwendigen Schritte zurechtzufinden.

•  Tritt der Todesfall zu Hause ein, ist dieser sofort 
dem Haus- oder dem Pikett-Arzt zu melden. Er 
stellt die «Ärztliche Todesbescheinigung» aus.

•  Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem Bestat-
tungsinstitut auf. Es hilft Ihnen weiter betr. 
dem Aussuchen des Sarges, Einkleiden der 
verstorbenen Person und der Überführung 
des Sarges auf den Friedhof oder ins Krema-
torium. Eine entsprechende Liste finden Sie 
auf unserer Homepage.

•  Bei Sterbefällen in Spitälern oder Heimen 
übernehmen die zuständigen Ärzte die Aus-
stellung der Todesbescheinigung und evtl. 
wird auch die Anmeldung des Todesfalles 
beim Zivilstandsamt durch die Institution ge-
macht. 

•  Bitte melden Sie sich mit der «Ärztlichen To-
desbescheinigung» (Original oder Kopie) und 
dem Familienbüchlein (falls vorhanden) auf 
dem Bestattungsamt der Gemeinde Frenken-
dorf. Die zuständigen Sachbearbeiter-/innen 
werden mit Ihnen die nächsten Schritte be-
sprechen. 

   Wir wären froh, wenn Sie dazu vorgängig 
einen Termin telefonisch mit uns vereinbaren 
könnten. 

   (Bestattungsamt Frenkendorf; 061 906 10 10).

•  Grundsätzlich wird die verstorbene Person in 
jener Gemeinde bestattet, in welcher sie die 
Niederlassung hatte. Mit dem Einvernehmen 
der Trauerfamilie und dem zuständigen Pfarr-
amt wird der Zeitpunkt der Beerdigung fest-
gelegt. Sie werden bezüglich Bestattung be-
raten und es werden die nötigen Schritte er-
ledigt. Es ist wertvoll, wenn die Trauerfamilie 
bereits die nötigen Entscheidungen wie Be-
stattungsart (Erd- oder Urnenbeisetzung), 
Aufbahrung und Gräbertyp getroffen hat.

    Wenn die Bestattung in einer anderen Ge-
meinde als der Niederlassungsgemeinde er-
folgen soll, ist die Zustimmung der dortigen 
Behörde nötig.

•  Sind die Details bezüglich der Bestattung ge-
regelt, können Sie die weiteren Trauerfeier-
lichkeiten organisieren, wie die Todesanzeige 
in der Zeitung, Leidzirkulare oder Trauermahl.

Für weitere Fragen steht Ihnen das Bestattungs-
amt, Tel. 061 906 10 10, gerne zur Verfügung.
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atJeremy freut
sich, ...
... dass es die Lungenliga gibt. 
 Unterstützen Sie  Menschen mit einer 
 Atembehinderung in der Region.

IBAN CH90 0900 0000 4000 1120 0
Lungenliga beider Basel, Liestal
llbb.ch/spendenllbb.ch/spenden

Bieli Bestattungen
Allschwil, Liestal, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli -bestattungen.ch

Ein Familienunternehmen  
seit 1886

Ein Familienunternehmen
seit 1886
für Frenkendorf und  
Umgebung

Liestal, Allschwil, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli-bestattungen.ch

Ein Familienunternehmen seit 1886
für Frenkendorf und Umgebung
Hans Bieli  &  Co., Bestattungsunternehmen
Inhaber Beat Burkart

Liestal, Allschwil, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli-bestattungen.ch

ins




